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HERAUSFORDERNDE ZEITEN

Der Philosoph Alain de Botton bezeichnet die architektonische Planung in all ihren  
Facetten und Fachrichtungen als ein Glückversprechen, nämlich das Versprechen,  
immer wieder aufs Neue den gewünschten idealtypischen Zustand für die jeweils indi- 
viduelle Lebenssituation herzustellen. Diesem Grundsatz sind wir Architektinnen,  
Innenarchi tekten, Landschaftsarchitektinnen und Stadtplaner nach wie vor verpflichtet,  
und gleichzeitig spüren wir deutlich, wie sehr die aktuellen gesellschaftspolitischen  
Megatrends an der Durchsetzung dieses Ideals nagen. Zwar scheint die Pandemie  
beherrschbar, doch die Sorge um den Erhalt unseres Planeten holt die damit einher - 
gehende gefühlte Befrei ung unmittelbar ein. Und der Menschen verachtende Angriffs- 
krieg auf die Ukraine führt uns in bislang nicht gekannter Grausamkeit vor Augen,  
wie zerbrechlich geglaubtes Vertrauen in Sicherheit, Frieden und Verfügbarkeit ist,  
mit allem, was wir uns wünschen.

Unser Beruf und unsere Berufung war und ist es, die Welt zu gestalten, aber die  
Rahmenbedingungen hierfür haben sich in den vergangenen 12 Monaten radikal ver  -
ändert. Materialengpässe, Fachkräftemangel, Störung der Lieferketten und eine  
allgemeine gesellschaftliche Verunsicherung prägten auch deutlich unsere berufs-
politische Arbeit in der BAK. Unsere Vorschläge zu einer Flächen und Ressourcen 
 sparenden Umbaukultur haben konsequenterweise sehr viel mehr Aufmerksamkeit er-
fahren und werden beispielsweise im Bündnis für bezahlbaren Wohnraum aufge - 
nommen. Das große Medienecho zum Neuen Europäischen Bauhaus bis hin zur inter-
nationalen Konferenz der päpstlichen Akademie der Wissenshaften mit dem Titel  
»Reconstructing the Future«, u. a. mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der  
Leyen und Bundesbauministerin Klara Geywitz halfen, unsere Botschaften an eine  
breite Öffentlichkeit zu kommunizieren.

Und gleichzeitig geht es im Gegenzug natürlich immer darum, uns auch unsere Tätig- 
keit erfolgreich und wirkungsvoll ausüben zu lassen, heißt, dem Preisdumping mit  
einer novellierten HOAI entgegen zu wirken, das Vergaberecht qualitätsorientiert zu ge-
stalten oder auch die Normenflut angemessen einzudämmen. Hier gehen wir beispiels-
weise mit Überlegungen zu einem Gebäudetyp E neue Wege.

Zu diesen und vielen anderen Aktivitäten der BAK finden Sie nachfolgend prägnante  
Berichte, anschauliche Grafiken und illustrierende Bilder. Auch die berufspolitische  
Arbeit – ob intern oder externt – ist natürlich nach wie vor von der Pandemie geprägt,  
und so sehr Videokonferenzen Zeit, Kosten und CO₂ sparend wirken, so sehr wird doch 
immer wieder deutlich, wie wichtig der persönliche Austausch in Präsenz ist. Reine  
Informationsvermittlung, gezielte Abstimmungen zu gut vorbereiteten Themen und  
konkrete Absprachen lassen sich sicherlich auch gut über Distanz bewältigen. Aber  
es sind doch gerade für uns Architektinnen aller Fachrichtungen insbesondere die krea- 
tiven Prozesse, die spontan und ungeplant im persönlichen Diskurs entstehen und zur 
weiterführenden Meinungsbildung oder Entwicklung einer Haltung unerlässlich sind. 

Wir danken allen ehren- und hauptamtlich Engagierten in der Bundeskammerver-
sammlung, dem Vorstand, dem Präsidium und allen Gremien für die wieder überaus  
erfolgreich Zusammenarbeit im Berichtszeitraum, wünschen Ihnen eine anregende 
 Lektüre und freuen uns über Ihre Rückmeldungen.

Andrea Gebhard   Dr. Tillman Prinz
Präsidentin   Bundesgeschäftsführer
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KONJUNKTURELLE LAGE  
DER ARCHITEKTURBÜROS  
ZU JAHRE SBEGINN UND  
ABKLINGENDE CORONA- 
PANDEMIE

Die Corona-Pandemie war länger als erhofft im 
Jahr 2021 und bis in das Jahr 2022 hinein das be-
stimmende Thema und hatte erhebliche Auswir-
kungen nicht nur für die deutsche Volkswirtschaft 
und das Zusammenleben in unseren Städten, son-
dern insbesondere auch für die Bauwirtschaft und 
den Berufsstand der Architektinnen und Stadtpla-
ner in Deutschland. Lockdowns und Einschrän-
kungen des privaten und beruflichen Lebens, Vi-
deokonferenzen statt physischer Treffen, zuneh-
mend gestörte Lieferketten und Personalausfälle 
erschwerten Architekturbüros das Leben.

Gegen Jahresende zeichneten sich in den letz-
ten Jahrzehnten nicht mehr bekannte Preisstei-
gerungen ab, die nicht nur die Konsumentenprei-
se, sondern auch die Vorleistungsketten und die 
Produzentenpreise betrafen. Diese Preissteige-
rungen verschärften sich im 1. Halbjahr 2022 wei-
ter, so dass im April 2022 eine Inflationsrate von 
7,4 Prozent durch das Statistische Bundesamt in 
Wiesbaden festgestellt wurde.

Das Jahr 2021 schlossen die Architekturbüros 
mit einem leicht gestiegenen Gesamtumsatz ab. 
Der nominale Umsatz der Branche stieg nach Zah-
len des Stat. Bundesamtes um 3,5 Prozent. Das 
Münchner ifo-Institut prognostizierte in seinen 
Branchenprognose Ende 2021, d. h. noch vor Aus-
bruch des Ukraine-Kriegs, für 2022 ein Wachstum 
des Architekturmarktes von 11 Prozent. Bauin-
vestitionen stiegen 2022 auf 414 Milliarden Euro 
und damit um 9 Prozent an, besonders getrieben 
durch Investitionen in den Wohnungsbau und den 
gewerblichen Tiefbau.

Die Corona-Pandemie trat im ersten Halbjahr 
2022 etwas in den Hintergrund, da sie überlagert 
wurde durch den im Februar von Russland be-
gonnenen Ukraine-Krieg mit all seinen Verhee-
rungen. Deutschland zeigte sich flexibel bei der 
Unterstützung der Ukraine, der Aufnahme von 
Flüchtlingen und reagierte zusammen mit EU-
Ländern mit Wirtschaftssanktionen gegen Russ-
land und Belarus. 

Gleichzeitig war Deutschland von Engpässen bei 
der Energie- und Rohstoffversorgung betroffen – 
erheblich steigende Öl-, Gas-, Rohstoff- und Bau-
produktpreise sowie eine verknappte Versorgungs-
situation gerade bei importierten Baustoffen wie 
Holz, Stahl, Kupfer, Ton, Zement und Bausand.

Monatlich lässt die BAK durch das ifo-Institut 
die konjunkturelle Lage unter Architekturbüros 
erfragen. Das unter den befragten Architekturbü-
ros ermittelte ifo-Geschäftsklima verbesserte sich 
zu Jahresbeginn 2022 zunächst deutlich. Die Pers-
pektiven der Teilnehmer klarten ebenfalls am An-
fang des Quartals sichtlich auf, gefolgt von einer 
merklichen Eintrübung bereits im März und einer 
erheblichen Verschlechterung im folgenden Mo-
nat. Im April 2022 zeigt sich, dass der Geschäfts-
klimaindex unter Architekturbüros deutlich ab-
gefallen ist und dem Wert zu Beginn der Corona-
Pandemie entspricht. Dabei hat sich die Beurtei-
lung der Geschäftserwartung der Architektinnen 
und Architekten deutlich stärker eingetrübt als die 
Beurteilung der Geschäftslage. Dies weicht von der 
Stimmung der Gesamtwirtschaft ab, denn bran-
chenübergreifend hat sich der Geschäftsklimain-
dex im April stabilisiert.

Vor allem bedingt durch den Krieg in der Ukra-
ine schlugen die Unternehmenserwartungen von 
Optimismus in Pessimismus um. Während der ers-
ten vier Monate des Jahres 2022 meldeten die Kol-
leginnen und Kollegen nach wie vor einen verhält-
nismäßig großen Auftragsbestand. Das in den vor-
herigen Monaten akquirierte Auftragspolster wirkt 
sich hier stabilisierend auf die Geschäftslage aus.

Die aktuellen Quartalsberichte und die Grafi-
ken mit dem Zeitverlauf bis zum aktuellen Stand 
für das Geschäftsklima und weitere Indikatoren 
finden sich auf der BAK-Website.

Obwohl sich viele Planungs- und Architektur-
büros aufgrund des Lockdowns des öffentlichen 
Lebens auf plötzlich umzusetzende Home-Of-
fice Erfordernisse, Reisebeschränkungen, Mitar-
beiterausfälle, dysfunktionale Behörden und zu-
nächst nur eingeschränkt funktionierende Bau-
stellen einstellen mussten, gelang es den Büros 
im Jahr 2021 immer besser, wegbrechende Auf-
träge zu kompensieren und erfolgreich durch die 
Krise zu navigieren.
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Dies sicherte das Überleben der allermeisten Bü-
ros, die Insolvenzquote unter Architektur- und 
Planungsbüros ist nur minimal erhöht. Dies darf 
aber nicht verhehlen, dass es einzelne Segmen-
te nach wie vor sehr schwer hatten, die Krise zu 
bewältigen. Dazu zählten Büros für Innenarchi-
tektur und auch die stark im Ausland engagier-
ten Büros, die überproportional von der Krise be-
troffen waren. Grund hierfür ist auch, dass Archi-
tekturbüros häufig ohne große Finanzpolster und 
nicht sehr ertragsstark sind. Bei Auftragsstornie-
rungen oder ausbleibenden Aufträgen geraten sie 
daher schnell in existenzbedrohende Schieflagen. 
Die Anfälligkeit für Schwankungen in der Büro-
auslastung und in der Konjunktur zeigt sich auch 
daran, dass in den Befragungen der BAK auch im 
Jahr 2021 19 Prozent der Architekten angeben, auf 
finanzielle Hilfen angewiesen zu sein, unter In-
nenarchitekten sogar 37 Prozent.

Die 2021 starke Baukonjunktur führte trotz der 
Corona-Pandemie bedingten Erschwernisse dazu, 
dass die Planerinnen und Planer zusammen mit 
der Bauwirtschaft eine Stütze der Konjunktur wa-
ren. Wichtige gesamtgesellschaftliche Themen 
wie die energetische Sanierung, der nachhaltige 
Wohnungsbau und die Anpassung der Städte an 
den Klimawandel nehmen an Bedeutung zu. 

UMFRAGE
Auswirkungen der Corona-Pandemie auf  
abhängig beschäftigte Kammermitglieder
Im Juni 2021 befragte die BAK die angestellten 
Kammermitglieder zu Ihren Erfahrungen wäh-
rend der Corona-Pandemie am Arbeitsplatz:

31 Prozent der abhängig beschäftigten Kam-
mermitglieder sahen sich 2020/2021 in Folge der 
Corona-Pandemie mit Einschränkungen oder 
Veränderungen wie Pflichturlaub, Überstunden-
reduktion, Kurzarbeit oder Kürzung von Zusatz-
zahlungen konfrontiert. Ein Großteil der abhän-
gig Beschäftigten hat während der Pandemie erst-
mals (58 Prozent) oder vermehrt (17 Prozent) aus 
dem Home-Office oder Mobile-Office gearbeitet. 
Dabei entsprach in vier von fünf Fällen der Wech-
sel ins Mobile- oder Home-Office dem Wunsch des 
Arbeitnehmers. Andererseits gaben 19 Prozent an, 
gegen ihren Wunsch ins Mobile/Home-Office ge-
wechselt haben zu müssen.

Bei einem Wechsel der Beschäftigten ins Home-
Office erhielten 79 Prozent sämtliche notwendige 
EDV-Ausstattung oder zumindest einen Teil der 
benötigten EDV-Ausstattung von ihrem Arbeit-
geber. Nur 21 Prozent haben ausschließlich ihre 
eigenen EDV-Mittel genutzt.

36 Prozent der abhängig beschäftigten Kam-
mermitglieder mussten während der Pandemie 
mindestens ein Kind zu Hause betreuen, das an-
sonsten anders betreut werden würde. Der zu-
sätzlich anfallende Betreuungsaufwand wird da-
bei sehr ungleich zwischen Männern und Frauen 
aufgeteilt. Bei alleiniger Betrachtung von vollzeit-
tätigen Beschäftigten zeigt sich, dass 37 Prozent 
der Frauen, aber nur 5 Prozent der Männer ange-
ben, die zusätzlich anfallende Kinderbetreuung 
(überwiegend) allein zu übernehmen.
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Das Arbeiten von zu Hause bewerten die ange-
stellten Kammermitglieder überwiegend positiv. 
Es trage dazu bei, die Zeit besser nutzen zu kön-
nen und wird als (eher) bereichernd wahrgenom-
men. Als belastend oder erschöpfend empfinden 
lediglich 15 Prozent der Angestellten das Arbei-
ten von zu Hause.

Die Bundesarchitektenkammer hat auch im 
Berichtszeitraum weiterhin mit vielfältigen Maß-
nahmen auf diese Coronasituation reagiert und 
sich mit zahlreichen Projekten für die Interessen 
der Mitglieder eingesetzt. 

Die folgende Auflistung gibt einen Überblick über 
die Aktivitäten der BAK:

 ԁ Hilfestellungen und Vermittlung von  
Ansprechpartnern bei den Länder- 
kammern, KfW, Landesförderbanken  
und Hotlines bei Bundesministerien  
für anfragende Architekturbüros

 ԁ Lobbyarbeit bei der Bundesregierung;  
Einspeisung der Belange der Architekten  
über den BFB

 ԁ Separater Internetauftritt der BAK  
mit FAQs (rechtliche, betriebswirtschaft- 
liche, organisatorisch-technische) zum  
Umgang mit Corona

 ԁ 3 Online-Veranstaltungen zu KfW- 
Hilfsprogrammen in der Corona-Krise

 ԁ Veröffentlichungen von Studien zur  
Betroffenheit der Architektinnen und  
Stadtplaner und Vorstellung der Studien  
in Online-Sessions

 ԁ Einspeisen der gewonnenen Erkenntnisse  
in das Kompetenzzentrum Kultur- und  
Kreativwirtschaft des Bundes, damit auch 
2021/2022 eine gezielte Betroffenheits- 
analyse der Kultur- und Kreativwirtschaft  
erfolgen konnte 

Angesichts hoher und steigender Inflationsraten 
hat die BAK zudem Informationen für Architektin-
nen und Architekten aufbereitet, wie sie mit Bau-
kostensteigerungen umgehen sollten. 

→  bak.de/deutliche-preissteigerung-bei-baumaterialien

AUSBLICK
Mit der Einschätzung im Jahresbericht 2020/2021 
lagen wir komplett richtig. Damals prognostizier-
ten wir:

»Die wirtschaftliche Entwicklung des Jahres 2021 
wird für die Büros nicht einfach werden, bietet auch 
erhebliche Chancen, wenn die Restriktionen im Lau-
fe des Jahres aufgehoben werden. Die Herausforde-
rungen werden jedoch anders gelagert sein. Die Mi-
schung aus nach wie vor befürchteten Auftragsein-
brüchen bei öffentlichen Bauherren, andererseits 
vermehrten Neuaufträgen von privaten Bauherren 
bei gleichzeitig erkennbaren Liefer- und Material-
engpässen, Preissteigerungen bei Rohstoffen wie z. B. 
Holz und zudem und Fachkräftemangel stellen die 
Planerbranche vor nicht unerhebliche Herausfor-
derungen.«

Dass nun auch noch der Überfall Russlands auf die 
Ukraine hinzukommen würde, hat keiner vorher-
gesehen. Das bedeutet auch für den weiteren Jah-
resverlauf 2022: Die Störungen des Wirtschaftsab-
laufs und des Baubetriebs, Lieferkettenunterbre-
chungen insb. bei aus China stammenden Produk-
ten, Preisverwerfungen, der Ukraine-Krieg und 
die veränderte Energieversorgungssituation wer-
den im Jahr 2022 die beherrschenden Themen für 
die Architekten bleiben. Die Herausforderungen 
bleiben hoch, um die Post-Corona-Zeit und die er-
schwerten Marktbedingungen bei zugleich hoher 
Nachfrage und Fachkräftemangel zu bewältigen. 
Die BAK fühlt sich verpflichtet, weiterhin Heraus-
forderungen und Chancen zu adressieren. ¡ ST

https://bak.de/deutliche-preissteigerung-bei-baumaterialien/
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1.1 
HOAI-NOVELLIERUNG 202X

Den Planerorganisationen, nicht zuletzt der BAK, 
ist es gelungen, die Forderung nach einer Novel-
lierung der HOAI im Koalitionsvertrag 2021–2025 
zwischen SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP 
zu verankern. Damit der Berufsstand bei dem an-
stehenden Diskussionsprozess mit den zuständi-
gen Bundesministerien, den Bundesländern, kom-
munalen Spitzenverbänden und weiteren Akteu-
ren geschlossen auftritt, haben etwa 200 Vertre-
terinnen und Vertreter aller Planerorganisationen 
seit Juni 2021 intensiv an Vorschlägen für eine 
novellierte HOAI gearbeitet. Angesichts des Auf-
trages im Koalitionsvertrages und den Erfahrun-
gen aus der Novelle zur HOAI 2013 ist davon aus-
zugehen, dass sich der Novellierungsprozess bis 
Ende der Legislaturperiode 2025 hinziehen wird. 
Um das Verfahren zu erleichtern, haben die Pla-
nerorganisationen bereits im Mai und Juni 2022 
ihre Vorschläge bei den Ministerien eingereicht.

Die Allgemeinen Vorschriften wurden hierbei 
ebenso modernisiert wie die Grund- und die Be-
sonderen Leistungen in den verschiedenen Leis-
tungsbildern. Unter anderem wird eine Regelung 
vorgeschlagen, die eine jährliche Dynamisierung 
der flächenbezogenen Honorartafeln vorsieht, so-
wie als neues Leistungsbild der »Städtebauliche 
Entwurf«. Des Weiteren enthalten die Vorschlä-
ge der Planerorganisationen ein zweistufiges Mo-
dell für die Kostenermittlung sowie ein alternati-
ves Honorarwertermittlungsmodell.

VERANSTALTUNGEN
HOAI-REGIONALKONFERENZ –  
AUF DEM WEG ZUR HOAI 202X!?
Am 7.3.2022 wurde von der Architektenkammer 
Nordrhein-Westfalen die zweite HOAI-Regional-
konferenz ausgerichtet unter dem Titel: »Hoai-Re-
gionalkonferenz – auf dem Weg zur HOAI 202x!?« 
Im Mittelpunkt der Konferenz mit rund 700 Teil-
nahmen stand die Frage, wie die neuen Aufgaben-
bereiche klimagerechtes Planen und Bauen, Barri-
erefreiheitskonzepte, Lebenszyklusanalysen sowie 
das Arbeiten mit BIM im Leistungsangebot von Ar-
chitekturbüros besser veranschlagt und abgerech-
net werden können. Drei Perspektiven wurden auf 
der Regionalkonferenz eingenommen: Die berufs-
politische Analyse und notwendige Reformschrit-
te der HOAI, die Sicherstellung transparenter und 
fairer Vergaben sowie die Frage, ob ein Preiskampf 
entstehen wird.

1.2 
VERGABERECHT

Vorbereitet von der Projektgruppe Vergabe und 
Wettbewerbe hat der BAK-Vorstand am 6.4.2022 
zahlreiche Vorschläge zur Verbesserung des Ge-
setzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB) 
und der Verordnung über die Vergabe öffentlicher 
Aufträge (VgV) verabschiedet, die dem Bundesmi-
nisterium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) 
sowie dem Bundesministerium für Wohnen, Stadt-
entwicklung und Bauwesen (BMWSB) vorgelegt 
worden sind. 

Hierzu gehören unter anderem die Berücksich-
tigung der Nachhaltigkeit beim Zuschlag, die He-
ranziehung des Medians als Grundlage für die Be-
wertung des Honorars, die in der Regel getrennte 
Vergabe von Planung und Bauleistungen, die Of-
fenlegung der Honorarangebote gegenüber allen 
Bietern, die stärkere Einbindung der Kammern im 
Vorfeld von Wettbewerbs- und Auftragsbekannt-
machungen, die Verbesserung der Beteiligungs-
möglichkeit von kleineren Büros und Berufsan-
fängern sowie die Pflicht zur Veröffentlichung der 
Entscheidung, ob ein Planungswettbewerb durch-
geführt werden soll, nebst Begründung in der Be-
kanntmachung.

Bereits Ende des Jahres 2018 hatte die BAK mit 
anderen Planerorganisationen einen Diskussions-
vorschlag zur Novellierung der Richtlinien für Pla-
nungswettbewerbe (RPW) beim zuständigen Bun-
desministerium eingebracht und mahnt seitdem 
die zeitnahe Einleitung des Novellierungsprozes-
ses an. Die derzeit aktuelle Fassung der RPW wur-
de bereits im Jahr 2013 bekannt gegeben, so dass 
bereits wegen der zwischenzeitlichen VgV-Novel-
lierung 2016 Anpassungsbedarf besteht.

Zur seinerzeit neuen VgV hatte die BAK zusam-
men mit anderen Verbänden der planenden Beru-
fe einen Leitfaden herausgegeben, der durch ein 
gemeinsames Vorwort auch von den kommuna-
len Spitzenverbänden mitgetragen wurde. Im Juni 
2022 ist eine überarbeitete und aktualisierte Fas-
sung des Leitfadens erschienen.  ¡ VS
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1.3 
BERUFLICHE QUALIFIKATIONS-
ANFORDERUNGEN AN  
PLANUNGSLEISTENDE

Planungsleistungen werden zwar üblicherweise 
und fast zwangsläufig mit Architektinnen und Ar-
chitekten aller Fachrichtungen sowie Ingenieu-
rinnen und Ingenieuren in Verbindung gebracht. 
Deren Erbringung steht gleichwohl im Grundsatz 
jedem offen. Gesetzliche Qualifikationsanforde-
rungen sind lediglich im Bauordnungsrecht der 
Länder zu finden, das allerdings auf die Sicherheit 
von Gebäuden und Anlagen fokussiert ist, nicht 
auf Gestaltungsfragen.

Neben Leben und Gesundheit sind die Baukul-
tur sowie zunehmend Klima- und Umweltschutz 
bei gleichzeitiger gestalterischer Qualität Werte 
und Ziele, die auch und gerade bei Planungsleis-
tungen eine wichtige Rolle spielen. Dass es sich 
hierbei um zwingende Gründe des Allgemeinin-
teresses handelt, die grundsätzlich regulatorische 
Eingriffe rechtfertigen können, hat der EuGH in 
seinem Urteil vom 4.7.2019 ausdrücklich festge-
stellt. Zusätzlich wird mit dem im September 2020 
von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der 
Leyen ausgerufenen Neuen Europäischen Bau-
haus dem Planungssektor im Zusammenhang mit 
dem Klimaschutz und dem gleichzeitig ästheti-
schen Bauen eine besondere Bedeutung zugemes-
sen. Der zunehmenden Komplexität und klimare-
levanten Bedeutung des Planens muss daher end-
lich durch entsprechende gesetzliche Qualifika-
tionsanforderungen Rechnung getragen werden. 
Hierfür setzt sich die BAK auf allen politischen 
Ebenen ein. ¡ VS

1.4 
RICHTLINIE ZUR VERHÄLTNIS-
MÄSSIGKEITSPRÜFUNG VOR 
ERLASS NEUER BERUFSREGLE-
MENTIERUNGEN – VERTRAGS-
VERLETZUNGSVERFAHREN 

Am 2.12.2021 hat die Europäische Kommission 
Vertragsverletzungsverfahren gegen 18 Mitglied-
staaten, darunter auch Deutschland, eingeleitet, 
da diese die Richtlinie über eine Verhältnismä-
ßigkeitsprüfung vor Erlass neuer Berufsreglemen-
tierungen ((EU) 2018/958) nicht ordnungsgemäß 
umgesetzt hätten. Nach der Richtlinie müssen 
die Mitgliedstaaten dafür Sorge tragen, dass die 
von ihnen eingeführten Anforderungen für Be-
rufe notwendig und ausgewogen sind. Die Kom-
mission bemängelt, dass verschiedenste erlasse-
ne Reglementierungen, so auch die der Berufs-
verbände, bei der Umsetzung nicht ausreichend 
berücksichtigt würden. Ferner werde die Verhält-
nismäßigkeitsprüfung dahingehend, ob neue Reg-
lementierungen überhaupt notwendig sind, nicht 
ordnungsgemäß durchgeführt. Kritisiert werden 
auch mangelnde Vorkehrungen für die erforder-
lichen verfahrenstechnischen Garantien. Die Mit-
gliedstaaten haben nun zwei Monate Zeit, um auf 
die Argumente der Kommission zu antworten. Die 
BAK hatte in ihrer Stellungnahme in den Text der 
Richtlinie hineinbringen können, dass auf positi-
ve Effekte von Regulierung hingewiesen und auch 
klargestellt wird, dass Mitgliedstaaten in ihrer Zu-
ständigkeit für Berufsreglementierung auch Be-
rufsorganisationen mit Aufgaben der Umsetzung 
betrauen können. Somit wird darin die Rolle des 
Kammersystems anerkannt. ¡ TP | KR | DS

32 % der Büroinhaber sehen sich mit konkreten Auswirkungen des HOAI-Urteils  
und der am 1.1.2021 in Kraft getretenen neuen HOAI konfrontiert. 68 % stellen bislang  
keine Folgen für ihr Büro fest. (Berufspolitische Befragung 2021)

32 % vs. 68 %
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1.5
FEDERFÜHRUNG IM SACH-
VERSTÄNDIGENWESEN DURCH 
DIE ARCHITEKTENKAMMER  
NIEDERSACHSEN

Niedersachsen betreut als federführende Kammer 
das Sachverständigenwesen. Die Arbeitsgruppe 
»Forum Architekten-Sachverständige«, die sich 
zumeist aus den Vorsitzenden der Sachverständi-
genausschüsse der Länderarchitektenkammern 
zusammensetzt, hat sich als festes Gremium etab-
liert und trifft sich zweimal im Jahr, üblicherweise 
im Frühjahr in einer der Länderkammern und im 
Herbst in der Architektenkammer Niedersachsen, 
um aktuelle Themen zu besprechen. Pandemie-
bedingt sind die Treffen unter Führung der Vor-
sitzenden Sabine Hahn von der Architektenkam-
mer Rheinland-Pfalz als Videokonferenz durchge-
führt worden. Sämtliche Länderkammern sind in-
tensiv bemüht, für Sachverständigen-Nachwuchs 
zu sorgen. Auch an dieser Stelle sei daher der Auf-
ruf erlaubt, den (Neben-)Beruf des öffentlich be-
stellten und vereidigten Sachverständigen näher 
zu betrachten.

Die Länderkammern hatten sich für ihre öf-
fentlich bestellten und vereidigten Sachverstän-
digen mit einem Betreiberwechsel des Sachver-
ständigenverzeichnisses »svv.ihk.de« zu befas-
sen. Das Verzeichnis, welches über die Industrie- 
und Handelskammer (IHK) angeboten wird, steht 
auch den Architektenkammern, Ingenieurkam-
mern und Landwirtschaftskammern offen und bil-
det so ein bundesweites und kammerübergreifen-
des Suchinstrument für Sachverständige. Dieses 
Verzeichnis wurde bis Ende 2021 von der IHK GfI 
mbH geführt. Das Neuaufsetzen dieses Suchpor-
tals ging einher mit dem Betreiberwechsel zur IHK 
Digital GmbH. Weil sich die Inseratgebühren da-
durch mehr als verdoppelten und die Architekten-
kammern dort nur schlecht sichtbar waren, wurde 
und wird mit der DIHK über eine bessere Wahr-
nehmbarkeit der Architektenkammern in diesem 
Verzeichnis diskutiert. ¡ EN

1.6 
EU-DIENSTLEISTUNGS- 
RICHTLINIE 

Nach Art. 41 der Dienstleistungsrichtlinie soll die 
Europäische Kommission regelmäßig über die An-
wendung der Richtlinie berichten. Ein erster Be-
richt nach der Umsetzung der Richtlinie wurde 
im Jahr 2012 vorgelegt und 2015 aktualisiert. Der 
neue Bericht deckt den Zeitraum 2016 bis 2020 ab 
und erfasst auch Architektendienstleistungen. Für 
den Berufsstand werden als regulatorische Maß-
nahme die Beteiligungsanforderungen bei Gesell-
schaften hervorgehoben. Die Kommission stellt 
fest, es gebe insbesondere Spielraum für die Be-
seitigung von Beschränkungen wie z. B. Anforde-
rungen an die Beteiligung, die Rechtsform, multi-
disziplinäre Tätigkeiten und Werbebeschränkun-
gen, die nur in einigen Sektoren und nur in ei-
nigen Mitgliedstaaten beibehalten werden. Hier 
bestehe Reformbedarf. Dies entspricht den Fest-
stellungen der Europäischen Kommission zuletzt 
in ihren Reformempfehlungen für regulierte Be-
rufe, zu denen BAK eine Stellungnahme abgege-
ben hat, um für eine ausbalancierte Sichtweise zu 
plädieren. ¡ TP | KR | DS
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1.7 
DEUTLICHE PREISSTEIGERUNG 
BEI BAUMATERIALIEN/UKRAINE

Die Coronapandemie und die Kriegsereignisse in 
der Ukraine führen auch zu knappen und teuren 
Baumaterialien. Auf der Website der BAK wurden 
Hinweise zum Umgang mit Preissteigerungen und 
zu Auswirkungen des Kriegs auf Architekturleis-
tungen und -verträge veröffentlicht. Die Hinwei-
se zum Umgang mit Preissteigerungen stellen die 
aktuelle Lage und die Auswirkungen für Architek-
tur-, Bau- und Handwerksunternehmen sowie ho-
norarrechtliche Folgen dar und weisen auf das Ri-
siko unzulässiger und unversicherter Rechtsbe-
ratung hin. Die Hinweise zu Auswirkungen des 
Kriegs in der Ukraine auf Architekturleistungen 
und -verträge informieren über mögliche Folgen 
für die Leistung von Architekturbüros und deren 
Haftung sowie über Mehrvergütung. Die Reakti-
onen der Bundesregierung auf Preissteigerun-
gen wurden ebenfalls auf der Webseite veröffent-
licht.  ¡ FK

1.8 
ECIA ERHÄLT WICHTIGE  
EU-FÖRDERUNG

Der European Council of Interior Architects (ECIA) 
hat vom Creative Europe Programme der Euro-
päischen Kommission Fördermittel erhalten, um 
in den nächsten 3 Jahren (ab Mai 2022) ein Pro-
jekt mit dem Titel »Building on Connections for 
a Stronger Profession« (BCSP) zu unterstützen. 
Innerhalb dieses Projekts wurden 6 Teilprojekte 
identifiziert, um die Organisation ECIA zu pro-
fessionalisieren und die Anerkennung zu erhö-
hen und den Beruf des Innenarchitekten zu stär-
ken. Maßgeblich hat für BAK/bdla das deutsche 
ECIA-Vorstandsmitglied, Sophie Green, am Erfolg 
dieses Projektzuschlages mitgewirkt.
 ¡ TP | KR | DS

1. Preis Deutscher Innenarchitektur Preises 2019 »K3 – CityPastoral« von Keggenhoff | Partner. Das CityPastoral  
ist ein autarker kirchlicher Raum, der als eine mögliche Antwort auf das Kommunikationsbedürfnis einer  
modernen Gesellschaft erfasst werden kann. Ziel ist es, niedrigschwellig einen Raum zu schaffen, den die Menschen  
als Anlaufpunkt wahrnehmen. | Foto: Constantin Meyer
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1.9 
ENTSCHÄRFUNG DER GESAMT-
SCHULDPROBLEMATIK FÜR  
PLANERINNEN UND PLANER

Seit der Bundesgerichtshof vor über einem hal-
ben Jahrhundert Architektinnen und Architekten 
mit den bauausführenden Unternehmen zu einer 
sogenannten Zweckgemeinschaft verbunden hat, 
war diese sogenannte gesamtschuldnerische Haf-
tung systemisch darauf ausgerichtet, dem Bau-
herrn Anreize dafür zu geben, ausschließlich oder 
zumindest vorrangig den Architekten auf Scha-
densersatz in Anspruch zu nehmen. Seit 2018 sind 
insoweit immerhin bereits zwei nicht unerhebli-
che Verbesserungen zu verzeichnen:

 ԁ Nicht zuletzt auf Betreiben der BAK wurde 
§ 650t BGB eingeführt, der den werkvertrag-
lichen Grundsatz des Vorrangs der Nacher-
füllung auch in den Fällen sicherstellt, in 
 denen dem Besteller neben dem klassischen 
Werkunternehmer zusätzlich ein überwa-
chender Architekt gegenübersteht. Diesem 
steht ein Leistungsverweigerungsrecht zu, 
wenn auch der ausführende Bauunternehmer 
für den Mangel haftet und der Besteller dem 
bauausführenden Unternehmen noch nicht 
erfolglos eine angemessene Frist zur Nach-
erfüllung bestimmt hat. 

 ԁ Seit dem Urteil des VII. Zivilsenats des Bun-
desgerichtshofes vom 22.2.2018 kann der  
Bauherr, der den Mangel des Bauwerks nicht 
beseitigen lässt, auch gegenüber dem in An-
spruch genommenen Architekten nicht mehr 
die fiktiven Mängelbeseitigungskosten gel-
tend machen, sondern nur noch den Minder-
wert bzw. Mindererlös. Damit wurde der lang-
jährigen Überkompensation des Schadens in 
diesen Fällen eine Absage erteilt.

Trotz dieser positiven Entwicklungen wird aber 
das Problem der überproportionalen Belastung 
des Architekten im Gesamtschuldverhältnis mit 
dem bauausführenden Unternehmer im Kern 
nicht gelöst. Dieses besteht insbesondere dar-
in, im Fall der Insolvenz des Bauunternehmens 
keinen oder zumindest keinen vollständigen Ge-
samtschuldnerausgleich vornehmen zu können.

Sofern die gesamtschuldnerische Haftung von 
Architekt und Bauunternehmen künftig nicht ge-
nerell noch einmal überdacht werden sollte, hat 
die BAK beim Bundesministerium der Justiz (BMJ) 
den Vorschlag eingebracht, die Haftung des Bau-
unternehmens durch eine (Objekt-)Versicherung, 
Bürgschaft oder ein ähnliches Instrument in glei-
cher Weise finanziell abzusichern, wie es die Be-
rufshaftpflichtversicherung des Architekten tut. 
Denn je stärker das Erfüllungs- und Mängelrisiko 
auf Seiten der Bauunternehmer finanziell abge-
sichert würde, desto weniger stark wären der Ar-
chitekt bzw. dessen Berufshaftpflichtversicherung 
über den vom Architekten zu tragenden Schaden-
anteil hinaus belastet. 
 ¡ VS
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1.10 
NORMUNG VON  
DIENSTLEISTUNGEN

Die BAK hat im DIN-Arbeitsausschuss »Dienst-
leistungen – Ausschreibungen, Verträge und Leis-
tungsmessung« (NADL) die Normungsprojekte 
des europäischen Normungsgremiums CEN/TC 
447 zur »Dienstleistungsbeschaffung« und zum 
»Dienstleistungsvertrag« kommentiert. Archi-
tekturleistungen gelten auf EU-Normungsebe-
ne als Dienstleistungen. Die BAK hat im NADL 
die Normungsprojekte vor allem deshalb abge-
lehnt, weil sie öffentliche Auftragsvergabe ent-
halten. Dennoch hat CEN/TC 447 im Juni 2021 
das Normungsprojekt »Dienstleistungsbeschaf-
fung« veröffentlicht. Auf Veranlassung des NADL 
unter Mitwirkung der BAK allerdings mit soge-
nannten A-Abweichungen. Sie zeigen nationale 
Abweichungen an, die auf Vorschriften berufen, 
deren Veränderungen außerhalb der Zuständig-
keit des CEN-Mitglieds liegen, und gelten anstel-
le der Festlegungen der Europäischen Norm. CEN/
TC 447 plant, das Normprojekt »Dienstleistungs-
vertrag« demnächst zu veröffentlichen. Auch hier 
hat sich der NADL unter Mitwirkung der BAK für 
A-Abweichungen ausgesprochen. CEN/TC 447 hat 
diesen Antrag aber abgelehnt. Damit zumindest 
die nationale Veröffentlichung auf Abweichun-
gen vom deutschen Recht hinweist, versucht der 
NADL eine Lösung über das nationale Vorwort 
zu finden. Die Abstimmungen dazu mit CEN/TC 
447 laufen. Mit Veröffentlichung des Normungs-
projekts »Dienstleistungsvertrag« wären die Nor-
mungsprojekte des CEN/TC 447 beendet. Eine Ar-
beitsgruppe des CEN/TC 447 berät aktuell über 
zukünftige Normungsprojekte. 

1.11
NORMUNG VON ÖFFENTLICHEM 
BESCHAFFUNGSWESEN

Die BAK hat im DIN-Arbeitskreis »Öffentliches 
Beschaffungswesen« für den DIN-Arbeitsaus-
schuss »Dienstleistungen – Ausschreibungen, 
Verträge und Leistungsmessung« (NADL) den 
vom europäischen Gremium EN/CENELEC Ma-
nagement Centre (CCMC) vorgelegten Entwurf 
»Öffentliche Beschaffung – Integrität und Ver-
antwortlichkeit – Anforderungen und Leitfaden« 
abgelehnt. Das Dokument scheint nicht gelun-
gen, weil es eher auf angloamerikanische Behör-
den und öffentliche Auftraggeber zugeschnit-
ten ist, die ihren Auftrag viel freier bestimmen 
können als eine deutsche Behörde. Darüber hin-
aus sind viele Regelungen so vage, dass ihr prak-
tischer Nutzen fraglich ist. Zum Teil greifen sie 
auch in Bereiche ein, die bereits anderweitig ge-
regelt sind. Für den Fall, dass die Norm nicht in 
Gänze verhindert werden kann, hat die BAK für 
den NADL auf zwingende Widersprüche hinge-
wiesen. Da das europäische Gremium die einge-
reichten Kommentare auch bei Überarbeitung des 
Entwurfs größtenteils nicht berücksichtig hat, hat 
die BAK für den NADL in der jüngsten Abstim-
mung die weiterhin offenen Kommentare wieder-
holt und den Entwurf erneut abgelehnt.  ¡ FK
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1.12 
MITTELSTANDS- 
POLITIK

Architekturbüros sind überwiegend dem inha-
bergeführter Mittelstand und dem Segment der 
Kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) zu-
zurechnen. Unter den laut Kammerstatistik knapp 
55.000 freischaffenden Architektinnen und Archi-
tekten aller Fachrichtungen sowie Stadtplanerin-
nen und Stadtplaner in gut 40.000 Architektur-
büros befinden sich Befragungen der BAK zufolge 
schätzungsweise 32.000 Einzelunternehmen inkl. 
der ca. 20.000 Soloselbstständigen.

Seit einigen Jahren zeichnet sich der Trend ab, 
dass die Zahl der Selbstständigen stagniert bzw. 
leicht zurückgeht, während die Zahl der angestell-
ten Architektinnen und Architekten zunimmt. Ein 
Grund hierfür ist u. a., dass es immer aufwändi-
ger und kostenintensiver wird, ein Architektur-
büro zu betreiben, weshalb Unterstützung und 
staatliche Flankierung zur Bewältigung der spe-
zifischen Problemlagen kleiner Architekturbüros 
dringend geboten erscheint. Zu den spezifischen 
Problemlagen gerade der mittelständischen Ar-
chitekten zählen:

 ԁ Architekturbüros kleinteilig strukturiert  
mit im Durchschnitt 4 tätigen Personen  
je Büro.

 ԁ Häufig zu gering ausgeprägte kaufmänni- 
sche Kompetenzen und kein ausgebil- 
detes Per sonal für betriebswirtschaftliche 
Fragestellungen. Daraus resultierend  
Schwierigkeiten, Fördermittel zu bean- 
tragen oder ein effektives Controlling  
zu beherrschen.

 ԁ Zusätzlich rückläufige Bereitschaft unter  
angestellten Architektinnen und Archi- 
tekten aller Fachrichtungen, sich selbst-
ständig zu machen.

 ԁ Umsatzeinbrüche während der  
Corona-Pandemie und angesichts  
des Ukraine-Kriegs.

 ԁ Lieferengpässe bei Baumaterialien  
und hohe Materialpreise erschweren  
Bauprozesse.

 ԁ Architekturbüros ohne große Finanz- 
polster sind nicht ertragsstark. Bei Auftrags-
stornierungen oder ausbleibenden Auf- 
trägen geraten sie sehr schnell in existenz-
bedrohende Schieflagen. Anfälligkeit für 
Schwankungen in der Büroauslastung und 
Konjunktur.

 ԁ Nach Wegfall der verbindlichen Gebühren-
ordnung (Mindestsätze der HOAI)  ent- 
steht zunehmend Druck auf die Honorare  
bei gleichzeitig steigenden Anforderungen,  
z. B. im Bereich Nachhaltigkeit. Dies ver-
schärft die Finanzsituation.

 ԁ Auch die Fachkräfteproblematik wird  
immer akuter. 

 ԁ Überalterung und Nachfolgethematik mit  
hohem Beratungsbedarf. 

 ԁ Die Digitalisierung stellt eine große Her-
ausforderung für Architektinnen und  
Architekten dar (BIM Building  Information 
Modeling, 3D-Modelierung, virtuelle Pro-
jekträume). 58 Prozent der Architektinnen 
und Architekten haben noch nicht begon- 
nen, mit BIM zu arbeiten oder es einzufüh- 
ren. Gleichzeitig wird es von öffentlichen  
Auftraggebern zunehmend erwartet.

Von den rund 37.000 in der Umsatzsteuerstatis-
tik erfassten Architekturbüros mit über 17.500 
Euro Jahresumsatz (inkl. Soloselbstständige) ha-
ben 9.000 Umsätze von unter 50.000 Euro. Da-
bei sind diejenigen die im Nebenerwerb mit we-
niger als 17.500 Umsatzvolumen tätig sind nicht 
enthalten. Der Honorarumsatz je Kopf liegt im 
Schnitt bei 75.000 Euro pro Jahr und damit weit 
unter dem Umsatz anderer Freiberuflerinnen und 
Freiberufler.
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Förderprogramme
Im Bereich der Mittelstandspolitik ist das Refe-
rat Wirtschaftspolitik im ständigen Austausch 
mit dem Bundesverband der Freien Berufe (BFB), 
um sich für die Verbesserung bestehender und die 
Konzeption neuer Förderprogramme für Architek-
turbüros einzusetzen. Im Jahr 2020 und 2021 stan-
den Corona-Hilfsmaßnahmen im Vordergrund (vgl. 
Vorjahresbericht).

Im Jahr 2021/2022 hat die BAK den Entwurf der 
neuen Förderrichtlinie zum geplanten ESF Plus 
Programm Kompakte Hilfe für Soloselbstständi-
ge (KOMPASS) kommentiert und in Kooperati-
on mit dem BFB dem Bundesarbeitsministerium 
(BMAS) Hinweise zur Optimierung gegeben. Das 
geplante KOMPASS-Programm ist sehr zu begrü-
ßen, da es die Bestandsfestigkeit der Freiberufler 
und insb. Soloselbstständigen durch Qualifizie-
rung stärken will. 

KOMPASS soll dabei ein unbürokratisches und 
niedrigschwelliges Verfahren für den Zugang zu 
Weiterqualifizierungsmaßnahmen sein, um Pers-
pektiven für eine zukunftssichere Soloselbststän-
digkeit zu schaffen. Im Kern sollen Programmteil-
nehmer durch gezielte Weiterbildungsangebote 
in die Lage versetzt werden, ihr Geschäftsmodell 
nach Möglichkeit krisenfest und zukunftsfähig zu 
gestalten.

Zahlreiche Hinweise der BAK wurden aufgegrif-
fen, so die Bitte nach höheren Förderquoten (An-
laufstellen können mit 90 Prozent gefördert wer-
den, projektbezogene Personalkosten sogar mit 
100 Prozent, anstelle der zunächst erwogenen 50 
Prozent.) sowie die Möglichkeit, dass auch öffent-
lich geförderte Fortbildungseinrichtungen Anlauf-
stellen zur Beratung der Qualifizierung suchenden 
Soloselbstständigen werden können.

Folgenden Punkte wurden zudem angeregt:

 ԁ Beschränkung auf max. 1 Beschäftigten zu  
restriktiv. Die Beschränkung besser an  
einer Umsatzgrenze festmachen. Denn, was 
macht es für einen Unterschied, ob ein  
Soloselbstständiger mit anderen freiberuf-
lichen Partnern zusammenarbeitet oder  
z. B. 2 Angestellte hat. Warum soll der zweite 
Fall von der Förderung ausgeschlossen  
werden?

 ԁ Es sollte auch der Mitarbeiter/-in des Solo-
selbstständigen berechtigt sein, an der 
 Qualifizierungsmaßnahme teilnehmen zu 
können. Dies konnte jedoch vom BMAS  
nicht umgesetzt werden, da ansonsten Über-
schneidungen zum SGB II entstünden.

 ԁ Qualifizierungen müssen sehr berufsspezi-
fisch sein bzw. zu den Problemlagen des  
Berufsstands passen. Nicht ein genereller  
Digitalisierungskurs wäre sinnvoll, son- 
dern ein spezifischer BIM-Kurs. 

 ԁ Daher sollten die bestehenden Fortbildungs-
einrichtungen der Länderarchitektenkam-
mern einbezogen werden. Diese bzw. die Ar-
chitektenkammern selbst könnten als ziel-
gruppenspezifische Anlaufstellen  fungieren. 
Sie benötigen dafür aber Unterstützung des 
Bundes, da viele und gerade die kleineren 
Kammern die Aufgabe aus eigener Kraft nicht 
bewältigen können werden.

 ԁ Anstelle der Zertifizierung der Bildungsan-
bieter sollte nur abgefragt werden, wie sich 
die Anlaufstelle eine Qualitätssicherung 
 vorstellt und das als Kriterium bei der Aus-
wahl herangezogen werden. Viele Coaches, 
die freiberuflich tätig sind und gute Bera-
tungsarbeit machen, verfügen nicht notwen-
digerweise über Zertifizierungen. Oder es 
muss zumindest klar dargelegt werden, wel-
che Zertifizierungen gemeint sind.

 ԁ Die Fortbildungseinrichtungen der Archi-
tektenkammern sollten an dem Programm 
teilnehmen können, wobei sie zugleich  
Anlaufstellen und auch Bildungsanbieter für 
die Qualifizierungen sein dürfen sollten.

Die Umsetzung der Richtlinie wird für Mitte 2022 
nach der Genehmigung des ESF Plus Bundespro-
gramms durch die EU erwartet. Vermutlich werden 
auf Grundlage von konkreten Qualifizierungs-/
Weiterbildungsempfehlung der noch zu bestim-
menden »Anlaufstellen« berufliche Qualifizierun-
gen/Weiterbildungen mit einer Mindestdauer von 
20 Stunden und bis zu einem maximalen Betrag 
von bis zu 5.000 Euro zu 80 Prozent gefördert wer-
den. ¡ ST
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1.13 
KULTUR- UND  
KREATIVWIRTSCHAFT

Architektinnen und Stadtplaner sind als Baukul-
turschaffende ein integraler Bestand der Kultur- 
und Kreativwirtschaft. Im Deutschen Kulturrat, 
der sich als Ansprechpartner für die Politik in al-
len die einzelnen Sparten übergreifenden kultur-
politischen Angelegenheiten versteht, sind sie 
als eine der 8 Säulen (»Sektionen«) repräsentiert, 
dem »Rat für Baukultur und Denkmalschutz«. Ins-
gesamt sind über 250 Bundeskulturverbände der-
zeit im Deutschen Kulturrat, dem Spitzenverband 
der Bundeskulturverbände, vertreten. 

Trotz sehr vieler Gemeinsamkeiten unterschei-
den sich Architekten und Stadtplanerinnen in drei 
Punkten vom Rest der Kultur- und Kreativwirt-
schaft:

Die Berufsbezeichnungen Architekt, Innenar-
chitektin, Landschaftsarchitekt und Stadtplanerin 
sind gesetzlich geschützt. Anders als andere Ak-
teure in der Kultur- und Kreativwirtschaft arbei-
ten die einzelnen Planungsdisziplinen in einem 
stark regulierten Berufsfeld (Bau- und Vergabe-
ordnungen, Wettbewerbsverfahren (RPW), tech-
nische Normen, Bauvorlageberechtigung).

Die Ausbildung der Architektinnen und Stadtpla-
ner beruht auf den drei Komponenten Hochschul-
studium, praktische Tätigkeit unter Anleitung ei-
nes Berufsangehörigen und – nach Aufnahme in 
die Architektenkammer – einer Fortbildungs-
pflicht. Ein Berufszugang ohne entsprechendes 
Studium kommt nur selten vor. Noch wird in der 
Architektenausbildung allerdings die Vermittlung 
betriebswirtschaftlicher und rechtlicher Grundla-
gen zu wenig berücksichtigt.

In ihrer beruflichen Tätigkeit sind Architek-
ten und Stadtplanerinnen zugleich Künstler, In-
genieur und Manager in Personalunion und durch 
die Kammerstrukturen besonders gut organisiert.

Während der Corona-Pandemie zeigte sich, 
siehe »Themendossier Betroffenheit der Kreativ-
wirtschaft von der Corona-Pandemie« des Kom-
petenzzentrum Kultur- und Kreativwirtschaft 
Anfang 2022, dass die Architektinnen und Stadt-
planer deutlich besser durch die coronabeding-
te Wirtschaftskrise gekommen sind als der ge-
samte Kreativsektor, der sich mit festgestellten 
Umsatzeinbußen von 11 Milliarden Euro im Jahr 
2021 gegenüber 2019 in einer weit dramatische-
ren Lage befand.

Zu Beginn des Jahres 2021 ist die BAK der Koa-
lition Kultur- und Kreativwirtschaft »k3d« offiziell 
beigetreten. »k3d« ist eine neu gebildete Gruppe 
von Verbänden aus der Kultur- und Kreativwirt-
schaft, die ausschließlich privatwirtschaftliche 
Akteure vertritt. Ziel dieser Koalition Kultur- und 
Kreativwirtschaft (k3d) ist eine besser koordinier-
te Vertretungssituation gegenüber den Bundesmi-
nisterien. ¡ ST

Umsatzeinbußen erfuhr der Kreativsektor  
2021 gegenüber 2019.

11.000.000.000 €
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ARCHITEKTINNEN UND STADT-
PLANER IN DEUTSCHLAND

Die Bauwirtschaft gehört mit einem Anteil von 
rund 12 Prozent am Bruttoinlandsprodukt (BIP) 
zu den größten Branchen in der Bundesrepublik 
Deutschland. Nach Erhebungen des Hauptverban-
des der Deutschen Bauindustrie wurden im Jahr 
2021 rund 414 Milliarden. Euro an Bauinvestitio-
nen getätigt. (Quelle: bauindustrie.de). Der An-
teil der Architektenleistungen liegt nach Berech-
nungen des Statistischen Bundesamtes bei rund 
13 Milliarden Euro, darunter 392 Millionen Euro 
Umsatz mit Auftraggebern im Ausland. (Quelle: 
Destatis Publikation »Strukturerhebung Archi-
tektur- und Ingenieurbüros 2020« (Berichtsjahr 
2018), S. 19) 

Diese Leistungen werden von insgesamt 
141.364 Architektinnen, Innenarchitekten, Land-
schaftsarchitektinnen und Stadtplanern erbracht 
(Stand 1.1.2022). Sie verteilen sich auf 119.396 
Hochbauarchitekten, 8.081 Landschaftsarchitek-
tinnen, 6.742 Innenarchitekten sowie 7.145 Stadt-
planerinnen. Die Gesamtsumme der vier Fach-
richtungen enthält jedoch auch Doppeleintra-
gungen, also Mitglieder die in zwei Fachrichtun-
gen eingetragen sind.

Die Gesamtzahl der Erwerbstätigen in deut-
schen Architekturbüros inklusive der nicht-tech-
nischen Angestellten (z. B. kaufmännische Ange-
stellte, Büropersonal, etc.) belief sich letzten An-
gaben von Destatis für das Jahr 2018 auf 158.971 
Personen. 

Die Zahl der Kammermitglieder beläuft sich zu 
Jahresbeginn 2022 auf 138.024 – ein Plus von 0,8 
Prozent bzw. 1.036 Mitgliedern gegenüber dem 
Vorjahr. Damit setzt sich das stetige Wachstum in 
der Mitgliederzahl weiter fort. Die Zahl der Kam-
mermitglieder beinhaltet auch freiwillige und au-
ßerordentliche Mitglieder und ist um Doppelein-
tragungen bereinigt. 

Freischaffend arbeiten insgesamt 54.672 Archi-
tektinnen und Stadtplaner, davon 46.177 in den 
alten und 8.495 in den neuen Bundesländern. Da-
mit stellen die freischaffenden Mitglieder insge-
samt 38,7 Prozent aller Architekten und Stadt-
planerinnen. Im Beamten- oder Angestellten-
verhältnis stehen hingegen 83.317 Architektin-
nen und Stadtplaner, davon 74.047 in den alten 
und 9.270 in den neuen Bundesländern – insge-
samt gesehen 58,9 Prozent aller Architekten und 
Stadtplanerinnen. Gewerbetreibend sind bundes-
weit 3.375 Architektinnen und Stadtplaner, ent-
sprechend 2,4 Prozent Aller.

Dieses Verhältnis zwischen freischaffenden 
und beamteten sowie angestellten Architektin-
nen und Stadtplanern hat sich erst in den letz-
ten Jahren verschoben: Noch im Jahr 2010 arbei-
teten 49 Prozent der Architekten und Stadtpla-
nerinnen freischaffend und 48,1 Prozent standen 
in einem Beamten- oder Angestelltenverhältnis. 
Gewerbetreibende stellten 2,9 Prozent. Rechne-
rische Differenzen resultieren aus Doppeleintra-
gungen, Architekten im Praktikum bzw. Juniorar-
chitekten sowie außerordentlichen Mitgliedern.

Hinsichtlich der Geschlechterverteilung wa-
ren unter den Architekten, Stadtplanerninnen, In-
nen- und Landschaftsarchitektinnen zu Beginn 
des Jahres 62,5 Prozent der Kammermitglieder 
männlich und 37,5 Prozent weiblich. Der Frau-
enanteil nimmt damit weiter zu; noch 2021 be-
trug der Frauenanteil 36,6 Prozent. Aufgeschlüs-
selt nach der Disziplin, haben Frauen bei den In-
nenarchitekten die Nase vorn: 64,4 Prozent sind 
weiblich, nur 35,6 Prozent männlich. Im Hochbau 
dominieren Männer mit 64,4 Prozent, ebenso bei 
den Stadtplanern mit 65,5 Prozent. Landschafts-
architekten sind zu 54,5 Prozent männlich und zu 
45,5 Prozent weiblich.

Die Mehrheit aller Architektinnen und Stadt-
planer ist in den alten Bundesländern gemeldet: 
insgesamt 120.705, während nur 17.755 Architek-
ten und Stadtplanerinnen aus den neuen Bundes-
ländern kommen. An der Spitze mit der höchs-
ten Dichte an Architekten, Innenarchitektinnen, 
Stadtplanern und Landschaftsarchitektinnen im 
Verhältnis zur Einwohnerzahl steht Hamburg mit 
5.645 Architekten und Stadtplanerinnen (3,05 je 
1.000 Einwohner). Die geringste Dichte verzeich-
net Sachsen-Anhalt; hier sind 977 Architektinnen 
und Stadtplaner (0,45 je 1.000 Einwohner) tätig.

AKTUELLE DATEN UND FAKTEN
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Angestellte und beamtete Architektinnen  
und Architekten im öffentlichen Dienst
Für den BAK-Ausschuss Angestellte und Beam-
tete wurden im Jahr 2021 Zahlen zu Kammermit-
gliedern im öffentlichen Dienst anhand der Kam-
merstatistik und aus Angaben der Bundesagentur 
für Arbeit aufgrund von Schätzverfahren ermittelt. 
Demnach erreichte die geschätzte Zahl der beam-
teten und angestellten Kammermitglieder im öf-
fentlichen Dienst im Jahr 2021 in absoluten Zah-
len einen mehrjährigen Höchstwert und liegt bei 
geschätzt rund 16.300 Personen, davon sind rund 
12.300 angestellte Architektinnen und Architek-
ten im öffentlichen Dienst und rund 4.000 be-
amtete Architektinnen und Architekten. Auch der 
Anteil der öffentlich Beschäftigten an allen Kam-
mermitgliedern ist 2021 ist in den letzten Jahren 
leicht angestiegen, was vor allen auf den im Trend 
ansteigenden Anteil der Angestellten zurückzu-
führen ist.

Laut Bundesagentur für Arbeit ist der Anteil der 
Architektinnen und Architekten an den »Exper-
ten« (Anmerkung: Personen mit in der Regel 
Hochschulabschluss) im öffentlichen Dienst so-
wie allen sozialversicherungspflichtig Beschäftig-
ten im öffentlichen Dienst im Zeitraum 2013 bis 
2019 leicht angestiegen. Ebenso ist der Anteil der 
Architektinnen und Architekten an allen sozial-
versicherungspflichtig Beschäftigten im öffentli-
chen Dienst trendmäßig leicht angestiegen. Dies 
steht im Kontrast zu der vielfach beobachteten 
Tatsache, dass einschlägige Stellen im öffentli-
chen Dienst vielfach mit Fachfremden Personen 
und nicht mit Planern besetzt werden. 

Quelle: Kammerstatistik. Daten ermittelt auf Basis der Kammerstatistik der BAK.  
Die vorliegenden Daten für 8 Länder wurden für die Bundesrepublik hochgerechnet.
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ZUSAMMENFASSENDER  
ZAHLENÜBERBLICK

Die in den Architektenkammern repräsentier-
ten selbstständigen, angestellten und beamte-
ten Mitglieder in den vier Fachrichtungen Hoch-
bau-, Innen- und Landschaftsarchitektur sowie 
Stadtplanung sind ein großer Wirtschaftsfaktor 
in Deutschland.

Die wichtigsten Zahlen zum 1.1.2022:
Architektur Hochbau: 119.396
Landschaftsarchitektur: 8.081
Innenarchitektur: 6.742
Stadtplanung: 7.145
Mitglieder der Architektenkammern: 138.024 
(bereinigt um Doppelteintragungen)

Zahl der Architekturbüros 
(Anzahl Unternehmen/Einrichtungen)*: 41.179

darunter:
Büros im Bereich Hochbau*: 31.697
Büros im Bereich Innenarchitektur*: 3.088
Büros im Bereich Orts-, Regional- 
und Landesplanung*: 3.558
Büros Garten- und Landschaftsgestaltung*: 2.836

Tätige Personen in Architekturbüros*: 158.971
darunter Büroinhaberinnen 
und -inhaber*: 49.066
darunter Arbeitnehmerinnen 
und -nehmer*: 109.905, 
inkl. Auszubildende*: 2.547

*(Angaben des Statistischen Bundesamtes  
»Architektur- und Ingenieurbüros 2018«)

Nach Befragungen der BAK aus dem Jahr 2020 ar-
beiten rund 35 Prozent der selbstständigen Kam-
mermitglieder ohne angestellte Mitarbeiter. So-
mit gibt es geschätzt ca. 20.000 Architekturbüros, 
die von Solo-Selbstständigen betrieben werden. 
4 Prozent der selbstständigen Kammermitglie-
der geben an, die Architektentätigkeit in Teil-
zeit auszuüben. 69 Prozent der Büros werden in 
der Rechtsform des Einzelunternehmens geführt. 
90 Prozent der Architekturbüros haben weniger 
als 10 Mitarbeiter, wobei sich in den letzten Jah-
ren auch aufgrund von Bürozusammenschlüssen 
ein Trend zur Zunahme der Bürogröße zeigt. Der 
Anteil kleiner Büros mit weniger als 5 tätigen Mit-
arbeitern ist tendenziell rückläufig.
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STUDIERENDE UND  
ABSOLVENTEN DER FÄCHER  
ARCHITEKTUR  
UND STADTPLANUNG

Im Studienjahr 2021 immatrikulierten sich 104.780 
Studienanfängerinnen und Studienanfänger für 
ein Studium der Ingenieurwissenschaften. Wie das 
Statistische Bundesamt nach vorläufigen Ergeb-
nissen weiter mitteilt, gab es im Wintersemester 
2021/2022 insgesamt 776.246 Studierende der In-
genieurwissenschaften. (Quelle: Destatis, Fachse-
rie 11, Reihe 4.1 WS 2021/2022, Vorbericht, S. 21/22)

Zum Wintersemester 2020/2021 immatrikulier-
ten sich demnach 14.990 Studierende für Archi-
tektur (alle Fachrichtungen) oder Raumplanung. 
Im Wintersemester 2020/2021 gab es insgesamt 
55.234 Studierende der Architektur (alle Fachrich-
tungen) und Raumplanung. (Quelle: Fachserie 11 
Reihe 4.1, S. 131)

Im Studienjahr 2020 (Zahlen für das Jahr 2021 
lagen bei Erstellung des Jahresberichts noch nicht 
vor) beendeten 10.776 Studierende erfolgreich das 
Studium bzw. die Promotion in den Fächergrup-
pen der Architektur bzw. Stadtplanung. (Quelle: 
ebenda, S. 47 und 51)

DATENREIHE REGIONALE  
VERTEILUNG ARCHITEKTUR- 
BÜROS ALLER FACHRICH- 
TUNGEN IN DEUTSCHLAND

Aufgrund des Urteils des Europäischen Gerichts-
hofs vom Juli 2019 zur Aufhebung der Verbind-
lichkeit der Honorarordnung für Architekten und 
Ingenieure (HOAI), stellt sich die Frage, welche 
Auswirkung sich auf die Struktur der Architek-
tur-, Innenarchitektur-, Landschaftsarchitektur- 
und Stadtplanungsbüros ergibt. Zur Analyse die-
ser Frage hat die BAK begonnen, Regionaldaten 
zur Größe und Verteilung der Architekturbüros 
auf Ebene der Landkreise und Städte zu erheben. 
Als Grundlage der Daten wurden Daten des Unter-
nehmensregisters der Statistischen Landesämter 
bezogen. Perspektivisch können damit zeitliche 
Entwicklung über die Verteilung von Architektur-
büros in Deutschland nach Bundesländern und 
Landkreisen dargestellt werden. Begonnen wurde 
mit der Auswertung für das Jahr 2018. Als Ergeb-
nis können die verschiedenen Daten mittels eine 
kartografischen Software visualisiert werden. Bei-
spielhaft wird hier eine Übersicht über die Vertei-
lung der 40.190 Architekturbüros aller Fachrich-
tungen des Jahres 2018 nach Landkreisen/Städ-
ten gezeigt. 

Architektinnen, Innenarchitekten, Landschaftsarchitektinnen und Stadtplaner  
waren am 1.1.2022 in den Architektenkammern eingetragen.

141.364
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BERLIN

POTSDAM

MAGDEBURG

KIEL

SCHWERINHAMBURG

BREMEN

HANNOVER

DRESDEN

LEIPZIG

ERFURT

MÜNCHEN

STUTTGART

SAARBRÜCKEN

DÜSSELDORF

WIESBADEN
Anzahl der  
Architekturbüros
▪  5 – 26

▪ 27– 44

▪  45 – 67

▪  68 – 115

▪  116 – 3527
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MITGLIEDERBEFRAGUNG  
DER SELBST STÄNDIGEN UND  
ABHÄNGIG BESCHÄFTIGTEN  
ARCHITEKTINNEN UND ARCHI-
TEKTEN IM JAHR 2021

Im Mai und Juni 2021 wurden insgesamt 87.171 
Kammermitglieder aller Fachrichtungen aus den 
16 Länderarchitektenkammern zur berufspoli-
tischen Befragung durch das Institut Reiß und 
Hommerich eingeladen. 14.176 Mitglieder haben 
den Fragebogen zu den Themen Büronachfolge/
Gründungsbereitschaft, Chancengleichheit/Ver-
einbarkeit von Familie und Beruf, Auswirkung 
der Corona-Pandemie auf abhängig Beschäftig-
te, Auswirkungen des HOAI-Urteil und der neuen 
HOAI vom 1. Januar 2021, Personalsituation in der 
Bauverwaltung sowie Entscheidungskriterien bei 
der Wahl der Arbeitsstelle ausgefüllt. Die Rück-
laufquote beträgt erfreuliche 16,3 Prozent. 

Beim Thema der Büronachfolge/Gründungs-
bereitschaft zur Frage des Fortbestands des Büros 
durch einen Nachfolger gaben besorgniserregende 
20 Prozent an, dass die Stilllegung des Büros wahr-
scheinlich bzw. sicher geplant ist. Rund die Hälfte 
der Büroinhaberinnen und Büroinhaber beschäf-
tigt sich zumindest gedanklich mit dem Thema 
Büronachfolge. 75 Prozent der Befragten geben an, 
dass sie sich wieder selbstständig machen würden, 
wenn sie nochmal die Wahl hätten. 40 Prozent der 
abhängig beschäftigten Kammermitglieder haben 
eine selbstständige Tätigkeit noch nicht in Erwä-
gung gezogen. Dabei handelt es sich häufiger um 
Frauen (48 Prozent) als um Männer (32 Prozent).

Architekturbüros aller Fachrichtungen  
sind in Deutschland gemeldet.

41.179
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Die Ergebnisse im Bereich Vereinbarkeit von Fa-
milie und Beruf zeigen, dass die Mehrheit der ab-
hängig beschäftigten Befragten die Möglichkeit zu 
mobilem Arbeiten/Home-Office, zur Nutzung von 
Gleitzeit oder Teilzeittätigkeit genutzt hat. Mehr-
heitlich genutzt werden, sofern angeboten, Gleit-
zeit, Mobile/Home-Office und Arbeitszeitkonto/
Jahresarbeitszeit. Verglichen mit 2015 werden alle 
Modelle zur flexiblen Arbeitszeitgestaltung heute 
häufiger angeboten und auch genutzt. Insbeson-
dere gilt dies für das Mobile/Home-Office, sicher 
auch aufgrund der Corona-Pandemie. Die Bewer-
tung der Arbeitsstelle bezogen auf die Vereinbar-
keit von Familie und Beruf fällt positiv aus: 70 Pro-
zent beurteilen sie als »sehr gut« oder »gut«. Im 
Jahr 2015 waren es 58 Prozent.

Durch die Corona-Pandemie war in knappes 
Drittel der abhängig beschäftigten Kammermit-
glieder mit Folgen wie Pflichturlaub, Überstun-
denreduktion, Kurzarbeit oder Kürzung von Zu-
satzzahlungen konfrontiert. Bei 36 Prozent der 
abhängig beschäftigten Kammermitglieder fiel 
während der Pandemie zusätzliche Kinderbetreu-
ung (z. B. wegen Kita-/Schulschließungen) an. Der 
zusätzlich anfallende Betreuungsaufwand wurde 
deutlich stärker von Frauen übernommen als von 
Männern. Dies gilt auch dann, wenn nur Vollzeit-
tätige betrachtet werden.

Etwa ein Drittel der Büros sieht sich mit Aus-
wirkungen des HOAI-Urteils aus 2020 konfron-
tiert. Vor einem Jahr waren es noch 25 Prozent (+7 
Prozentpunkte). Werden Honorarabschläge ge-
fordert, werden diese von der Mehrheit der Bü-
ros (67 Prozent) teilweise gewährt. Gewährte Ab-
schläge werden dabei häufig nicht kompensiert 
und schlagen sich in einem sinkenden Überschuss 
und damit Unternehmerlohn nieder. Ein Drittel 
muss zeitliche Abstriche bei der Planung ma-
chen. Ein Fünftel der Büros nimmt das HOAI-Ur-
teil zum Anlass, das Büro neu aufzustellen (Pro-
filschärfung, betriebswirtschaftliche Fortbildung). 
Dabei handelt es sich überdurchschnittlich häu-
fig um große Büros.

Zur Personalsituation in der Bauverwaltung sa-
gen 35 Prozent der im öffentlichen Dienst täti-
gen Kammermitglieder, die sich eine Einschät-
zung der Personalpolitik der letzten 10 Jahre zu-
trauen, dass höhere Leitungsfunktionen verstärkt 
mit fachfremden Personen besetzt worden sind. 
21 Prozent berichten dies bezogen auf Stellen mit 
stadtplanerischen, landschaftsplanerischen und/
oder architektonischen Fachaufgaben. Die Mehr-
heit der im öffentlichen Dienst tätigen Kammer-
mitglieder beschreibt die personelle (80 Prozent) 
und technische (66 Prozent) Ausstattung der Bau-
verwaltung als unzureichend.

Die wichtigsten Kriterien bei Wahl der Arbeits-
stelle sind aus Beschäftigtensicht die Sinnhaftig-
keit der Tätigkeit und ein nettes Kollegenumfeld. 
Wichtig sind ihnen zudem die Arbeitsplatzsicher-
heit, ein vielfältiges Aufgabenspektrum, eine gute 
Work-Life-Balance, flexible Arbeitszeiten, ein an-
gemessen hohes Gehalt und die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf. 

Sowohl aus Beschäftigten- als aus Arbeitgeber-
sicht wird die Ausbildung in den Bereichen »Bau-
leitung und Koordination«, »Baurecht«, »Wirt-
schaftliche Planung« und »Terminplanung« als 
unzureichend für die berufliche Praxis bewertet. 
77 Prozent der Büroinhaber, die Berufseinsteiger 
mit Bachelorabschluss beschäftigen, ermutigen 
diese, ein Masterstudium anzuschließen. 84 Pro-
zent sind sogar bereit, sich an der weiteren Aus-
bildung von Bachelorabsolventen im Rahmen ei-
nes berufsbegleitenden Masterstudiums zu be-
teiligen.

Die Ergebnisse der Befragung mit den Ergeb-
nissen zu allen abgefragten Themen finden sich 
auf der Internetseite der Bundesarchitektenkam-
mer unter der Rubrik Wirtschaft/Arbeitsmarkt.

 ¡ FR | ST
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NACHHALTIGES 
PLANEN  
UND BAUEN 
STÄRKEN
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2.1 
FORTBILDUNGSSTANDARD  
NACHHALTIGKEIT

Das Jahr 2022 war in Sachen Gebäudeförderung 
ein turbulentes Jahr. Zuerst der abrupte Förder-
stopp für alle KfW-Programme Ende Januar, dann 
die Wiederaufnahme der Sanierungsprogramme 
im Februar, gefolgt von langem Warten auf die 
Wiederaufnahme der Neubauförderung. Kaum 
ging diese am 20.4.2022 wieder an den Start, 
musste sie nach nur wenigen Stunden wieder ein-
gestellt werden. Schon am darauffolgenden Tag, 
dem 21.4. folgte Stufe 2 der Neubauförderung. Mit 
einem Novum: 

Wer sein Neubauvorhaben im Rahmen der BEG 
fördern lassen möchte, kommt inzwischen nicht 
mehr um das Thema Nachhaltigkeit herum. 

Aus der Annahme heraus, dass der Aspekt 
Nachhaltigkeit in der Gebäudeförderung perspek-
tivisch an Bedeutung gewinnt, wurde auf Emp-
fehlung des BAK-Ausschusses Nachhaltigkeit An-
fang 2022 die Arbeitsgruppe »Fortbildungsstan-
dard Nachhaltigkeit« eingesetzt. Auftrag der Ar-
beitsgruppe ist es, in enger Abstimmung mit den 
LAK und den Fortbildungseinrichtungen, eine 
konsensfähige Grundlage für einen bundesweit 
einheitlichen Fortbildungsstandard Nachhaltig-
keit zu erarbeiten. 

Das damit verbundene Hauptziel ist es, für 
Kammermitglieder den Marktzugang zu Leis-
tungen des nachhaltigen Planens und Bauens zu 
verbessern. Dazu sollen erstens die Qualifizie-
rungsmöglichkeiten zum Thema Nachhaltigkeit 
erweitert und bundesweit synchronisiert werden. 
Zweitens soll erreicht werden, dass die im Bereich 
Nachhaltigkeit absolvierten Zusatzqualifikatio-
nen mit entsprechenden zusätzlichen Berechti-
gungen (z. B. zur Begleitung der Nachhaltigkeits-
zertifizierung im Rahmen der BEG) einhergehen. 

GESETZGEBUNGSVERFAHREN
BEG-Neubauförderung und Qualitätssiegel 
Nachhaltiges Gebäude (QNG)
Seit 21.4.2022 werden über die Bundesförderung 
Effiziente Gebäude (BEG) nur noch Neubauten 
gefördert, die eine sogenannte Nachhaltigkeits-
klasse erreichen. Was »nachhaltig« bedeutet – das 
regelt ein dafür geschaffenes staatliches Siegel: 
das sogenannte Qualitätssiegel Nachhaltiges Ge-
bäude (QNG). Das QNG ist bereits Mitte 2021 in 
die BEG-Förderung eingeführt worden. Seiner-
zeit noch als optionaler Teil. Inzwischen ist das 
QNG – zumindest für Neubauten – verpflichtend. 
Die aktuellen Förderbedingungen der BEG und 
die entsprechenden QNG-Regelungen gelten in 
dieser Form nur bis Ende 2022. Ab Anfang 2023 
soll die Neubauförderung durch ein neues Pro-
gramm »Klimafreundliches Bauen« ersetzt wer-
den, bei dem die Anforderungen aus dem Quali-
tätssiegel Nachhaltiges Gebäude (QNG) weiter-
entwickelt werden. Wie genau diese QNG-Anfor-
derungen weiterentwickelt werden sollen – dazu 
gibt es bislang seitens der Bundesregierung kei-
ne Aussagen. Fest steht aber, dass Nachhaltigkeit 
in der Neubauförderung als Fördervoraussetzung 
bestehen bleiben wird.

AUSBLICK 
Ein Konzeptvorschlag zu Qualifizierungsmöglich-
keiten und Qualitätssicherung soll durch die AG 
im Herbst 2022 vorgelegt werden und anschlie-
ßend durch die Gremien der Länderarchitekten-
kammern diskutiert und verabschiedet werden. 
Ziel ist es, bis Ende 2022 ein konkretes bundes-
weites Angebot zu formulieren und dies ab 2023 
umzusetzen.  ¡ JS

NACHHALTIGES PLANEN UND BAUEN STÄRKEN



JAHRESBERICHT 2021 / 2022 ZUR 96. BUNDESKAMMERVERSAMMLUNG

2.2 
GEBÄUDEENERGIEGESETZ (GEG) – 
VORSCHLAG DER BAK

Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klima-
schutz (BMWK) möchte noch in 2022 gemeinsam 
mit dem neu eingerichteten Bundesbauministe-
rium das Gebäudeenergiegesetz (GEG) im Zuge 
einer vorgezogenen »kleinen« Novelle anpassen. 
Hintergrund ist, dass hinsichtlich der notwendi-
gen Senkung des Ausstoßes von Treibhausgasen 
im Gebäudebereich ein erheblicher Handlungs-
bedarf besteht. Um den Rückstand wettzumachen, 
soll die Geschwindigkeit der Emissionsminderung 
verdreifacht werden. Einer der klimapolitischen 
Bausteine hierfür: eine vorgezogene GEG-Novelle, 
in deren Zuge die energetischen Anforderungen 
an Gebäude verschärft werden sollen.

Hierzu ist am 29.4.2022 ein Entwurf in die Res-
sortabstimmung gegeben worden, der voraus-
sichtlich im Spätsommer/Früherbst 2022 verab-
schiedet werden soll. Das angepasste GEG soll An-
fang 2023 in Kraft treten. Die vorgezogene »kleine« 
Novelle ist als Zwischenschritt gedacht und ersetzt 
nicht die bis 2025 geplante »große« GEG-Novelle.

Im GEG ist festgelegt, welche energetischen 
Anforderungen beheizte und klimatisierte Gebäu-
de erfüllen müssen. Zwar ist das GEG neben der 
Gebäudeförderung (BEG) etc. nur eines von meh-
reren energiepolitischen Instrumenten im Gebäu-
debereich. Es hat aber einen wesentlichen Ein-
fluss auf die energetische Qualität des Neubaus 
und könnte, mit entsprechender Ausgestaltung, 
auch einen großen Einfluss auf die energetische 
Qualität bestehender Gebäude nehmen. Insofern 
kann das GEG einen wesentlichen Anteil der Vor-
aussetzungen zur Zielerreichung eines klimaneu-
tralen Gebäudebestands bis 2045 liefern.

Die BAK-Arbeitsgruppe »GEG 2.0« hat sich Ende 
2021 formiert mit dem Ziel, dass die BAK sich 
proaktiv in die bis 2025 erfolgende »große« GEG-
Novelle einbringt. Mit der Anfang 2022 erfolg-
ten Ankündigung der Bundesregierung, dass bis 
2023 eine vorgezogene »kleine« GEG-Novelle er-
folgen soll, richtete sich das Hauptaugenmerk 
der AG vorübergehend auf diesen ersten Novel-
lierungsschritt. 

Der Arbeitsauftrag der AG lautet nun vorerst, 
einen BAK-Vorschlag zur »kleinen« GEG-Novelle 
zu entwickeln. Wesentliche Grundsätze bei der Er-
arbeitung des BAK-Vorschlags sind, dass ein künf-
tiges GEG kompatibel sein muss mit den klima-
politischen Zielen für den Gebäudebereich und 
dass es Verlässlichkeit für Planer und Planungssi-
cherheit für Bauherren bietet. Ferner sollen Stra-
tegien vermieden werden, die heute auf subopti-
male Lösungen setzen, die in den späteren Deka-
den jedoch umso härtere Folgemaßnahmen er-
fordern, um die Klimaschutzziele zu erreichen. 
Bereits heute Lock-in-Effekte zu vermeiden und 
somit eine klare Zielperspektive vorzugeben, er-
spart volkswirtschaftliche Kosten. 

Die Abstimmung des Vorschlags zur »kleinen« 
GEG-Novelle und dessen Finalisierung soll bis 
Sommer 2022 abgeschlossen sein.  ¡ JS
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2.3
BAUEN UND WOHNEN

Bündnis »Bezahlbarer Wohnraum«  
am 27.4.2022 gestartet
Mit einem neuen Bündnis »Bezahlbarer Wohn-
raum« will die Bundesregierung das Ziel unter-
stützen, 400.000 neue Wohnungen pro Jahr, da-
von 100.000 im sozialen Wohnungsbau zu bau-
en. Mit dem Bündnis soll eine Bau-, Investitions- 
und Innovationsoffensive angeschoben werden. 
Die BAK beteiligt sich am Bündnis der Bundesre-
gierung und begrüßt die zentrale Kooperations-
plattform für eine soziale und nachhaltige Woh-
nungsbaupolitik. Präsidentin Andrea Gebhard hat 
die BAK beim Auftaktgespräch der Bündnis-Spit-
zenrunde unter Leitung von Bundesbauministerin 
Klara Geywitz am 27.4.2022 vertreten. Die Bünd-
nispartner haben eine gemeinsame Erklärung 
verabschiedet und wollen ihren Beitrag leisten, 
um den Bau von bezahlbaren Wohnungen zu be-
schleunigen und neben Neubau auch durch Um-
bau, Aufstockung und Nachverdichtung im Be-
stand Wohnraum zu schaffen. 

Am Bündnis beteiligt sind Vertreter von Bund, 
Ländern und Kommunen, aus der Planungs-, Bau- 
und Immobilienwirtschaft sowie aus der Zivilge-
sellschaft wie Mieter- und Sozialverbände. Bis zum 
Herbst 2022 wird das Bündnis Vorschläge für ein 
Maßnahmenpaket erarbeiten, die auf Einladung 
des Bundeskanzlers bei einem Bündnistag vorge-
stellt und verabschiedet werden sollen. 

Einrichtung einer  
Task-Force »Gebäudetyp E« 
Der BAK-Vorstand hat am 16.2.2022 die Einrich-
tung einer Task-Force »Gebäudetyp E« beschlos-
sen. Angesichts der Wohnraumnot, explodierender 
Baukosten und völliger Überfrachtung des Bau-
ens durch Gesetze, Richtlinien und Normen gibt 
es den Wunsch und die dringende Notwendigkeit 
zur Vereinfachung. Angeregt durch die Bayeri-
sche Architektenkammer werden Überlegungen 
zur Einführung eines »Gebäudetyp E« (E = Experi-
ment) angestellt, um einen Weg aufzuzeigen, wie 
das Bauen wieder auf den eigentlichen Kern – die 
Einhaltung der Schutzziele der Bauordnung – re-
duziert werden könnte. 

Der vorgeschlagene »Gebäudetyp E« soll dabei 
nicht anstelle der bestehenden Gebäudeklassen 
treten, sondern es vielmehr ermöglichen, im Rah-
men der bestehenden Systematik Projekte ein-
fach, aber trotzdem sicher und in guter Qualität 
auszuführen. Einfaches Bauen hieße dabei, sich 
vom Ballast kostentreibender Normen und Bau-
vorschriften zu entlasten. Insbesondere wird es 
gelten, haftungsrechtliche Fragen für Bauherren 
und Planer auszuschließen, aber auch eine miss-
bräuchliche Nutzung als »billiges Bauen« durch 
Bauträger zu verhindern. In Vorbereitung des Bau-
gerichtstags am 12./13. Mai 2023 wird für den Ar-
beitskreis IV (Architektenrecht) die Befassung mit 
»Gebäudetyp E« vorgeschlagen. 

Aktion Impulse für den Wohnungsbau 
Die Aktion »Impulse für den Wohnungsbau« ist 

ein Verbändenetzwerk, an dem sich die Bundes-
architektenkammer mit mehr als 30 bundesweit 
tätigen Verbänden aus der Bau-, Wohnungs- und 
Immobilienwirtschaft beteiligt. Das im Jahr 2014 
gestartete Verbändebündnis will darauf hinwir-
ken, die politischen Rahmenbedingungen für den 
Wohnungsbau so zu verbessern, dass genügend 
und geeigneter Wohnraum zur Verfügung gestellt 
werden kann. Im Rahmen der Impulse-Arbeit wer-
den regelmäßig Positionspapiere herausgegeben 
oder Studien zu Themen der Bundesregierung be-
auftragt und der Öffentlichkeit vorgestellt. 

Für die Schaffung von mehr bedarfsgerechtem 
Wohnraum, mehr Klimaschutz im Gebäudebe-
reich und mehr Schnelligkeit beim ressourceneffi-
zienten Bauen und Modernisieren schlägt die Ak-
tion Impulse für den Wohnungsbau in einem Posi-
tionspapier sieben zentrale Maßnahmen für eine 
zeitnahe Realisierung vor. So sollten Anreize für 
Bauinvestitionen durch höhere Abschreibungs-
möglichkeiten geschaffen werden und eine ver-
lässliche Förderung des energieeffizienten Bau-
ens erfolgen. Angeregt wird auch, die Beschleu-
nigung von öffentlichen Verwaltungs-, Planungs- 
und Genehmigungsverfahren beim Wohnungsbau 
im Blick zu behalten. Positionspapiere der Akti-
on Impulse mit Beteiligung der BAK sind auf der 
BAK-Website zu finden. 

→  bak.de/position/aktion-impulse-fuer-den- 
wohnungsbau-positionspapier-zur- 
20-legislaturperiode (Stand 2.2.2022)

→  bak.de/politik-und-praxis/stadt-land- 
wohnungsbau/aktion-impulse-fuer-den- 
wohnungsbau

https://bak.de/position/aktion-impulse-fuer-den-wohnungsbau-positionspapier-zur-20-legislaturperiode/
https://bak.de/position/aktion-impulse-fuer-den-wohnungsbau-positionspapier-zur-20-legislaturperiode/
https://bak.de/position/aktion-impulse-fuer-den-wohnungsbau-positionspapier-zur-20-legislaturperiode/
http://bak.de/politik-und-praxis/stadt-land-wohnungsbau/aktion-impulse-fuer-den-wohnungsbau
http://bak.de/politik-und-praxis/stadt-land-wohnungsbau/aktion-impulse-fuer-den-wohnungsbau
http://bak.de/politik-und-praxis/stadt-land-wohnungsbau/aktion-impulse-fuer-den-wohnungsbau
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Studien zum Wohnraumpotential durch  
Umnutzung von Nichtwohngebäuden
Das im Rahmen der Aktion Impulse für den Woh-
nungsbau seit 2016 bestehende »Verbändebünd-
nis Wohneigentum« aus BAK, BDB-Baustoffhan-
del, DGfM, IVD und VPB hat am 6.10.2021 der Po-
litik und Presse zwei neue Studien vorgestellt. Aus 
den Studien geht hervor, dass durch die Umnut-
zung von Büroflächen bis 2025 etwa 235.000 zu-
sätzliche Wohnungen im innerstädtischen Be-
reich entstehen könnten. 

Der Klimaschutzeffekt der Umnutzung von 
Büro- und Gewerbeflächen zu Wohnraum betra-
ge bis zu 9,2 Millionen Tonnen CO₂ pro Jahr, was 
der Vollmodernisierung von 3,4 Millionen Woh-
nungen entspräche. Auch sei der Umbau von Bü-
roflächen etwa zwei Drittel günstiger als der Woh-
nungsneubau. Gleichzeitig bietet sich im länd-
lichen Raum das Potenzial von jährlich 15.000 
zusätzlichen Eigentumswohnungen durch die 
Wiedernutzung leerstehender Gebäude. 

 ԁ »Potenziale zur Wohneigentumsbildung  
durch die Umnutzung von Nichtwohn-
gebäuden und die Ertüchtigung bisher un- 
und untergenutzter Bestandsgebäude«  
vom Pestel Institut Hannover 

 ԁ »Redevelopment – Wohneigentum 2021,  
Potenziale, Herausforderungen, Not- 
wendigkeiten« der Arbeitsgemeinschaft für 
zeitgemäßes Bauen e.V.

Positionspapiere und Studien zum bezahlbaren 
Wohnungsbau sind auf der BAK-Website zu finden.

→  bak.de/politik-und-praxis/stadt-land- 
wohnungsbau/bezahlbarer-wohnungsbau

Zwischenbilanz zur Rahmenvereinbarung 
»Serielles und modulares Bauen« 
Eine Diskussion der Ergebnisse und notwen-
digen Maßnahmen zur Weiterentwicklung der 
Rahmenvereinbarung »Serielles und modulares 
Bauen« fand am 1.4.2022 statt, an der auch BAK-
Präsidentin Andrea Gebhard teilnahm. Der On-
line-Workshop wurde von der InWIS Forschung 
& Beratung GmbH im Auftrag des Bundesminis-
teriums für Wohnen, Stadtentwicklung und Bau-
wesen (BMWSB) und des Bundesinstitut für Bau-, 
Stadt- und Raumforschung (BBSR) durchgeführt 
und diente dazu, auf bisherige Evaluationsergeb-
nisse zu schauen und Bilanz zu ziehen, was bisher 
zur Förderung des Seriellen und modularen Bau-
ens erreicht wurde und Erfahrungen auszutau-
schen. Gemeinsam mit den zentralen Akteuren 
der Rahmenvereinbarung wurde auch ein Blick in 
die Zukunft geworfen, welche Maßnahmen erfor-
derlich seien, um die Marktpotentiale weiter aus-
zuschöpfen und wie ein Rahmenvertrag 2.0 aus-
sehen könnte.  ¡ JÖ

Tonnen CO₂ kann der Klimaschutzeffekt bei der Umnutzung  
von Büro- und Gewerbeflächen in Wohnraum betragen.

9,2 Millionen

http://bak.de/politik-und-praxis/stadt-land-wohnungsbau/bezahlbarer-wohnungsbau
http://bak.de/politik-und-praxis/stadt-land-wohnungsbau/bezahlbarer-wohnungsbau
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2.4
INKLUSIVE GESELLSCHAFT 

Deutschland befindet sich auf dem Weg zu ei-
ner inklusiven Gesellschaft: Mit der Ratifizie-
rung im Jahr 2009 ist die UN-Behindertenrechts-
konvention (UN-BRK) geltendes deut sches Recht 
geworden. Die in der UN-BRK beschriebenen 
Werte und Rechte betreffen Gleichberechtigung, 
Chan cengleichheit und umfassende Mitbestim-
mung und selbstbestimmte Teilhabe in allen 
Lebens bereichen. Die EU hat mit dem Accessibi-
lity Act nachgezogen, so dass auch in Deutschland 
die Umsetzung von Barrierefreiheit und Inklusi-
on an Fahrt aufnimmt. BAK und Länderarchitek-
tenkammern stellen daher aktiv dar, welche Rol-
le die gebaute Umwelt spielt und welchen Beitrag 
Architekten, Innen- und Landschaftsarchitekten 
sowie Stadtplaner dabei leisten.

VERANSTALTUNGEN
Das Bundeskabinett hat Jürgen Dusel am 12.1.2022 
erneut zum Beauftragten der Bundesregierung für 
die Belange von Menschen mit Behinderungen 
(Bundesbehindertenbeauftragter) ernannt. Herr 
Dusel hat bereits frühzeitig eine Fortsetzung der 
erfolgreichen Veranstaltungsreihe der Regional-
konferenzen »Inklusiv gestalten – Ideen und gute 
Beispiele aus Architektur und Stadtplanung« ge-
meinsam mit den Länderarchitektenkammern 
und BAK angeboten. 

Der BAK-Vorstand unterstützt die Fortführung der 
Regionalkonferenzen im Zeitraum Herbst 2022 
bis Frühjahr 2024 – die Länderarchitektenkammer 
wurden aufgerufen, sich bei Interesse zur Durch-
führung einer Konferenz an die BAK zu wenden. 
Die Moderation wird wieder von ZDF-Journalis-
tin Katrin Müller-Hohenstein übernommen. Ziel 
ist es, den Beitrag und die Kompetenzen von Ar-
chitekten und Stadtplanern zum Thema »Inklusi-
ve Gesellschaft« zu verdeutlichen, sowie das Be-
wusstsein für die Belange behinderter Menschen 
zu fördern. Dies wird anhand von inklusiv gestal-
teten Gebäuden, Freiräumen und Stadtquartie-
ren als »Best-Practice-Beispiel« aufgezeigt und 
diskutiert. 

AUSBLICK 
Regionalkonferenzen »Inklusiv gestalten« 
gehen in neuem Format wie geplant weiter
In einem Abstimmungsgespräch der beteiligten 
Länderarchitektenkammern, der BAK und unter 
Einbindung des Beauftragten der Bundesregie-
rung für die Belange von Menschen mit Behin-
derungen wurden am 30. Mai 2022 Termine und 
Themen für die Fortsetzung der Regionalkonfe-
renzen im Zeitraum Herbst 2022 bis Frühjahr 2024 
besprochen. Für die Durchführung der ersten Re-
gionalkonferenz »Inklusiv gestalten« der neuen 
Reihe gemeinsam mit der BAK haben sich die Ar-
chitektenkammern Berlin und Brandenburg bereit 
erklärt. Sie soll am 12.9.2022 in Berlin in Präsenz 
stattfinden. Bauministerin Geywitz ist mit einem 
Grußwort vorgesehen.  ¡ JÖ

→  bak.de/politik-und-praxis/inklusion/ 
regionalkonferenzen-inklusion

9,2 Millionen

http://bak.de/politik-und-praxis/inklusion/regionalkonferenzen-inklusion
http://bak.de/politik-und-praxis/inklusion/regionalkonferenzen-inklusion


JAHRESBERICHT 2021 / 2022 ZUR 96. BUNDESKAMMERVERSAMMLUNG

2.5 
NACHHALTIGKEIT UND  
LANDSCHAFTSARCHITEKTUR

Der Klimawandel gewinnt an Geschwindigkeit 
und ist auch in Deutschland mit zunehmenden 
klimatischen Extremereignissen wie Starkregen 
und anhaltenden Hitzeperioden verbunden. Be-
baute Räume sind durch Hitze und Starkregen be-
sonders betroffen. Eine Situation, die durch Neu-
bebauung innerörtlicher Freiflächen weiter ver-
schärft wird. Damit einhergehend zeigt die Ve-
getation gerade in bebauten Räumen erhebliche 
Trockenschäden. Die Corona-Pandemie zeigte zu-
letzt, wie wichtig aber eine funktionierende grü-
ne Infrastruktur in bebauten Räumen zugleich für 
das Wohlbefinden und die Gesundheit der Bevöl-
kerung ist.

Um gegen den fortschreitenden Klimawandel 
gewappnet zu sein und die Resilienz in bebauten 
Räumen zu erhöhen, bedarf es eines verstärkten 
Ausbaus städtischer und regionaler Grünsysteme. 

Die BAK setzt sich daher für die Stärkung der 
Landschaftsplanung im bebauten Raum, d.h. für 
die Integration der Freiraumbelange in die städte-
bauliche Planung ein. Dazu gehören u. a. die For-
cierung quartiersbezogener Grünkonzepte, die 
Stärkung des Instruments Grünordnungsplan 
(insbesondere dessen gestalterisch-planerische 
Ausrichtung) sowie die gesetzliche Verankerung 
des Instruments Freiflächenplan als verpflichten-
der Bestandteil des Bauantragsverfahrens in der 
Musterbauordnung (MBO). 

VERANSTALTUNGEN
Seit dem Erscheinen des Weißbuchs Stadtgrün, 
unter Federführung des Bundesministerium für 
Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und 
Verbraucherschutz (BMUV), welches die BAK mit-
begleitet hat, wird der regelmäßige Austausch 
über konkrete Handlungsfelder und Maßnahmen 
zur nachhaltigen Entwicklung von Stadtgrün im 
Rahmen des Veranstaltungsformats »Dialogforum 
Weißbuch Stadtgrün« fortgeführt, an dem die BAK 
ebenfalls regelmäßig teilnimmt. Auf der letzten 
Veranstaltung am 13.5.2022 hielt BAK-Präsiden-
tin Andrea Gebhard die Keynote zum Thema »In-
tegration der Freiraumbelange in die städtebau-
liche Planung«.

1. Preis Deutscher Landschaftsarchitekturpreis 2022 »Westpark Augsburg« von Lohaus Carl Köhlmos  
Landschaftsarchitekten und Stadtplaner. | Foto: Eckhart Matthäus
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KOOPERATIONEN 
Die BAK stimmt sich bezüglich der Maßnahmen 
zur Stärkung der Landschaftsplanung im bebauten 
Raum eng mit dem Bund deutscher Landschaftsar-
chitekten (bdla) ab, welcher insbesondere zur ge-
setzlichen Verankerung des Instruments Freiflä-
chenplan schon wertvolle Vorarbeit geleistet hat.

Das Themenfeld »Nachhaltigkeit und Land-
schaftsarchitektur« beschäftigt die BAK auch in 
einer anderen Konstellation: Im Rahmen der ge-
meinsam vom DGNB und BAK ins Leben gerufe-
nen Initiative »Phase Nachhaltigkeit« wurde Ende 
Mai die »Deklaration Nachhaltigkeit Landschafts-
architektur« vorgestellt. Die Initiative wurde mit 
dem Ziel gestartet, Nachhaltigkeit als »neues Nor-
mal« zu etablieren. Die dazugehörigen »Deklara-
tionen Nachhaltigkeit« sind als Gesprächsleitfa-
den gedacht, mit dem Planer ihre Bauherren zu 
den zentralen Nachhaltigkeitsthemen ihrer Diszi-
plin sensibilisieren und beraten können und dabei 
die individuelle und projektbezogene Ziel- und 
Schwerpunktdefinition zu unterstützen. Die De-
klaration »Landschaftsarchitektur« ist nach »Ar-
chitektur« und »Innenarchitektur« inzwischen die 
dritte ihrer Art.

KOMMUNIKATION
Die Forderung nach einer Stärkung der Land-
schaftsplanung im bebauten Raum ist auch Ge-
genstand verschiedener Gespräche gewesen, die 
die BAK mit den verantwortlichen Bundesminis-
terien für Bauwesen bzw. für Umweltschutz ge-
führt hat. Erst Ende April fand ein Treffen zwi-
schen Bundesumweltministerin Steffi Lemke und 
BAK-Präsidentin Andrea Gebhard statt, bei dem 
es im Kern um das Thema klimaangepasste Stadt-
planung ging. ¡ JS | MG

2.6
NORMUNG

Normung und Standardisierung  
als strategische Aufgabe
Die BAK begreift zusammen mit den Architekten-
kammern der Länder das Thema »Normung und 
Standardisierung« weiterhin als ein Schwerpunkt-
hema der Kammerarbeit, denn sie bestimmen in 
hohem Maße das berufliche Wirken der Planerin-
nen und Planer ist eine wesentliche Grundlage für 
qualitätsgerechtes und rechtssicheres Planen und 
Bauen. Mit großem zeitlichem Aufwand haben da-
her BAK und die Länderarchitektenkammern im 
Berichtszeitraum wieder an der Gestaltung von 
Normen und Standards mitgewirkt. Diese Mitar-
beit umfasst nicht nur die direkte Mitwirkung von 
entsendeten Experten in den DIN-Normgremien, 
sondern auch die Einflussnahme auf die strate-
gische Ausrichtung der Normung, Stellungnah-
men zu verfassen und Einsprüche persönlich zu 
vertreten. 

Mittlerweile finden 80 Prozent der Normarbeit 
auf europäischer (CEN) und internationaler Ebe-
ne (ISO) statt und immer mehr Normvorhaben 
betreffen politisch und gesellschaftlich Themen – 
beispielsweise aus den Bereichen Climate Change 
und Circular Economy oder die anstehende No-
vellierung der EU-Bauproduktenverordnung und 
erfordern eine aktive Beteiligung der Architekten 
und Stadtplanerinnen. 

Der BAK-Vorstand hatte in Anbetracht der Brei-
te der Normungsthemen das Konzept »Federfüh-
rungPLUS Normung« beschlossen, dass neben der 
bisherigen zentralen Normungs-koordination bei 
der BAK für einzelne Themenbereiche eine Be-
treuung und Unterstützung durch eine für das 
Thema verantwortliche Länderarchitektenkam-
mer vorsieht und dafür ad-hoc-Gruppen einge-
richtet werden. Mit Beginn der Corona-Pandemie 
wurde beschlossen, die Umsetzung des Konzepts 
FederführungPLUS Normung zu verschieben und 
wird nun weiterzuführen sein, um ein noch stär-
keres Engagement zu ermöglichen. Nur unter Ein-
beziehen der in allen Kammern vorhandenen Ex-
pertise wird Normenarbeit im Rahmen der verfüg-
baren Möglichkeiten auch zukünftig leistbar und 
wirkungsvoll sein.
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Martin Müller ist neuer  
BAK-Vertreter im DIN-Präsidium
BAK-Vizepräsident Martin Müller ist Anfang 2022 
als Mitglied ins DIN-Präsidium für die Amtszeit 
2022–2027 als Vertreter für den Bereich der Archi-
tekten gewählt worden. In der Sitzung des DIN-
Sonderpräsidialausschusses Bauwerke (SPB) am 
16.12.2021 verabschiedete sich die ehemalige 
BAK-Präsidentin Barbara Ettinger-Brinckmann 
und reichte den Staffelstab an BAK-Vizepräsident 
Martin Müller weiter, der künftig auch in diesem 
Gremium die Vertretung der BAK übernimmt. Ein 
wichtiges Thema im SPB wird die Überarbeitung 
der Normungsroadmap Bauwerke sein, die insbe-
sondere im Bereich digitales Planen und Bauen, 
Nachhaltigkeit und Klimaschutz/Dekarbonisie-
rung zu aktualisieren ist. Weiterhin soll die Nor-
mungsroadmap Bauwerke in Einklang mit dem 
»Zielbild 2030« gebracht werden, welches im DIN-
Präsidium behandelt wurde. 

Normenonlineportal Architektur
Das Normenonlineportal Architektur ist als ex-
klusives Angebot für die Mitglieder der Länder-
architektenkammern im September 2010 unter-
normenportal-architektur.de bzw. normenporta-
larchitektur.de freigeschaltet worden und enthält 
ca. 500 Normdokumente. Die Aktualisierung des 
Portals erfolgt quartalsweise nach Anregungen 
der Nutzer über den BAK-Ausschuss Planen und 
Bauen in Zusammenarbeit mit dem Beuth-Verlag. 
Die Anzahl der Anmeldungen beim Normenon-
lineportal ist bei den Einzellizenzen auf über 
2.900 Abonnenten angestiegen und erreicht beim 
VOB-Zusatzmodul insgesamt fast 1.200 Anmel-
dungen.

Der Preis für die Einzelplatzlizenz liegt bei 276 
Euro inkl. MwSt. und für die Firmenlizenz bei 698 
Euro inkl. MwSt. – der Preis für das VOB-Zusatz-
modul liegt in der Einzelplatzlizenz bei 36 Euro 
inkl. MwSt. und 100 Euro inkl. MwSt. für die Fir-
menlizenz. Die Verhandlungen der BAK mit dem 
Beuth-Verlag über die Weiterentwicklung des Por-
tals mit neuen Modulen und Services dauern noch 
an, dazu laufen Pilot- und Testprojekte und es 
bleibt abzuwarten, zu welchen Konditionen wel-
cher Service angeboten werden kann. 

→ normenportal-architektur.de

Netzwerk Normung stimmt sich  
zu Normungsaktivitäten ab 
Im Netzwerk Normung sind die Spitzenverbände 
der Planer, Bau- und Immobilienwirtschaft ver-
sammelt, um sich gemeinsam zu Fragen der Nor-
mung unter Leitung der BAK abzustimmen. Das 
Netzwerk begleitet inhaltlich die Normungsakti-
vitäten in DIN und die Umsetzung der Normungs-
roadmap Bauwerke und beschäftigt sich mit der 
Normenflut, Baukostensteigerung durch Nor-
mung und die Transparenz von Normungsprozes-
sen. Wichtige Themen sind der Novellierungspro-
zess Bauproduktenverordnung (EU-BauPVO), die 
Erarbeitung einer Deutschen Normungsroadmap 
Circular Economy bis Ende 2022, ein vereinfach-
tes Nachweisverfahren zur Bemessung des Schall-
schutzes (DIN 4109), sowie viele weitere Normpro-
jekte, wie z. B. die von Netzwerkbetreibern häufig 
geforderte DIN 18014 Fundamenterder bei Neu-
bauten. 

https://www.normenportal-architektur.de/de


36 | 37 NACHHALTIGES PLANEN UND BAUEN STÄRKEN

Erstellung einer Normungs- 
roadmap Circular Economy 
In einer Auftaktveranstaltung am 21.10.2021 ha-
ben DIN, DKE und VDI das Beteiligungsverfahren 
zur Erstellung einer Normungsroadmap Circular 
Economy eröffnet und den Zeitplan nebst den er-
forderlichen Organisationsstrukturen zur Erstel-
lung der Normungsroadmap vorgestellt. Zu sie-
ben Themenbereichen wurde jeweils eine Arbeits-
gruppe gebildet, die die vorhandenen Normen 
analysiert sowie Normungsbedarfe in diesem Feld 
feststellen soll. Eine Gruppe wird sich unter Lei-
tung von Prof. E. Roswag-Klinge (TU Berlin) und 
Prof. Dr. P. Jehle (TU Dresden) mit »Bauwerke und 
Kommunen« beschäftigen. Die Inhalte der Nor-
mungsroadmap wie auch die die strategische Aus-
richtung der Normungsarbeiten werden von ei-
nem Fachbeirat (KU-FBR2) begleitet, in den Bar-
bara Schlesinger (BAK) als stellvertretende Vorsit-
zende des NABau-Beirats bis Januar 2022 entsandt 
wurde, zudem wurde ein Mitglied des NaBau-Bei-
rats für die Bauproduktseite entsandt. Anfang 
2022 wurde mit der inhaltlichen Arbeit begonnen.  

STELLUNGNAHME- 
VERFAHREN/PROJEKTE
Stellungnahmen der BAK  
zu technischen Regeln 
Die Stellungnahmen der Bundesarchitektenkam-
mer spiegeln die Haltungen der Architektenkam-
mern der 16 Bundesländer zu Normentwürfen, die 
das Arbeitsfeld der Architektur, Innenarchitektur, 
Landschaftsarchitektur und Stadtplanung tangie-
ren. 

 ԁ 13.5.2022  
BAK-Stellungnahme zu den Änderungen  
der MVV TB, März 2022, für die Ausgabe 
2022/1 hier: Brandschutz (Nachtrag)

 ԁ 7.3.2022 
BAK-Stellungnahme zum Norm-Entwurf  
DIN 18005:2022-02 »Schallschutz im  
Städtebau – Grundlagen und Hinweise für  
die Planung«

 ԁ 7.3.2022 
BAK-Stellungnahme zum Norm-Entwurf  
DIN 18005 Beiblatt 1:2022-02 »Schallschutz 
im Städtebau – Berechnungsverfahren – 
Schalltechnische Orientierungswerte für  
die städtebauliche Planung«

 ԁ 28.2.2022 
BAK-Stellungnahme zu den Änderungen  
der MVV TB für die Ausgabe 2022/1 sowie  
zu PG-AIV-N Teil 4, Stand: Juli 2021 und  
PG-FBB, Teil 2, Stand: Juli 2021

 ԁ 20.12.2021 
BAK-Stellungnahme zum Entwurf zur  
Änderung der Musterbauordnung (MBO) zur 
Anpassung des Abstandsflächenrechts und 
Brandschutzes 

 ԁ 28.10.2021 
BAK-Stellungnahme zum Entwurf E DIN  
EN 15978-1 zur Nachhaltigkeit von Bauwer-
ken – Methodik zur Bewertung der Qualität 
von Gebäuden – Teil 1: Umweltqualität 

 ԁ 30.7.2021 
BAK-Stellungnahme zur Vorabkonsultation 
der Europäischen Kommission zum Fahrplan 
zur EU-Normungsstrategie

 ԁ 27.7.2021 
BAK-Stellungnahme zum Entwurf E DIN  
EN 17680:2021-06 Nachhaltigkeit von  
Bauwerken, Bewertung des Potentials zur 
nachhaltigen Sanierung von Gebäuden

Alle Stellungnahmen sind auch auf der Website 
der BAK zu finden.  ¡ JÖ

→  bak.de/politik-und-praxis/normung-und- 
standardisierung/normung-stellungnahmen

http://bak.de/politik-und-praxis/normung-und- standardisierung/normung-stellungnahmen
http://bak.de/politik-und-praxis/normung-und- standardisierung/normung-stellungnahmen
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2.7 
KLIMARUNDE BAU – BAK  
NIMMT AM NEU GESCHAFFENEM 
VERBÄNDEBÜNDNIS TEIL

Seit Ende des Jahres 2020 nimmt die BAK an der 
sog. »Klimarunde BAU« als Gründungsmitglied 
teil. Die Klimarunde BAU hat sich als Zusammen-
schluss wesentlicher Teile der Wertschöpfungsket-
te das Ziel gesetzt, Klimaschutzpotenziale im Bau-
bereich zu erkennen, voneinander zu lernen und 
Ansprechpartner für die Politik zu sein. Die Part-
ner sind sich einig im Ziel, bis 2045 Klimaneutra-
lität im Bausektor zu erreichen. Zunächst hatte 
daher die Klimarunde im September 2020 einen 
LOI zur Zusammenarbeit veröffentlicht, um das 
gemeinsame Ansinnen zu verdeutlichen.

Als Ergebnisse des laufenden Diskussionspro-
zesses, um sich fachlich zu positionieren und ent-
lang des Verbändebündnisses mit einer Stimme 
zu sprechen, sind seit 2021 sukzessive vier fachli-
che Onepager entstanden, die die folgenden The-
men adressieren:

 ԁ Lebenszyklus betrachten
 ԁ Sanierungsrate erhöhen
 ԁ Technologieoffenheit gewährleisten
 ԁ Gebäudehülle modernisieren

Zudem ist ein grundsätzliches Übersichtsdoku-
ment erstellt worden, welches die Notwendig-
keit zur engen Zusammenarbeit aller Beteilig-
ten darlegt, um die Potenziale zur Einsparung 
von Treibhausgasen beim Planen und Bauen so-
wie zur weiteren Steigerung der Ressourceneffizi-
enz ausschöpfen zu können. Mit diesen Papieren 
legt die Klimarunde BAU das Fundament für den 
weiteren Dialog innerhalb der Wertschöpfungs-
kette, mit der Politik und weiteren gesellschaft-
lichen Stakeholdern.

Dabei ist die Identifikation von Themen und Lö-
sungsvorschlägen für die Klimarunde nicht ab-
schließend, sondern Gegenstand fortlaufender Ak-
tualisierungen und Ergänzungen. So ist derzeit ein 
weitere Onepager zum Thema »Gebäudetechnik 
intelligent einsetzen« in Vorbereitung.

VERANSTALTUNGEN 
Im Juni 2021 fanden zu Beginn des Wahlkampfes 
sog. »Werkstattgespräche« der Klimarunde Bau 
mit den baupolitischen Sprechern von SPD, CDU/
CSU, FDP und B90/Die Grünen statt. Die BAK or-
gansierte für die Klimarunde den Austausch mit 
den Vertretern der Bundestagsfraktion von B90/
Die Grünen (Chris Kühn, baupolitischer Sprecher, 
sowie Gerhard Zickenheiner, MdB). Die inhaltli-
che Positionierung der Klimarunde BAU stellte 
BAK-Präsidentin Gebhard unter Moderation von 
Dr. Philip Steden vor. 

Im Nachgang zur Wahl hat die Klimarunde BAU 
im Oktober 2021 den Fraktionen schriftliche Emp-
fehlungen zum Koalitionsvertrag gesendet, die auf 
abgestimmten Positionen und den erstellen One-
Pagern beruhten.

PARTNER 
Die Klimarunde BAU ist eine Initiative der Wert-
schöpfungskette Bau, in der sich seit 2020 die 
folgenden Kammern und Verbände zusammen-
geschlossen haben: Bundesarchitektenkammer, 
Bauindustrie, Bundesverband Baustoffe – Steine 
und Erden, Bundesingenieurkammer, Bund Deut-
scher Architektinnen und Architekten BDA, Ge-
samtverband der deutschen Textil- und Modein-
dustrie, Verband Beratender Ingenieure, der Ver-
band Deutscher Maschinen- und Anlagenbau und 
der Zentralverband des Deutschen Baugewerbes.
 ¡ ST
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2.8
FIT-FOR-55-PAKET  
DER EU-KOMMISSION

Die EU-Kommission hat 2021 ihr Fit-for-55-Pa-
ket vorgelegt. »Fit für 55« bezieht sich auf das Ziel, 
die Netto-Treibhausgasemissionen bis 2030 um 
mindestens 55 Prozent zu senken. Dieses Gesetz-
gebungspaket ist die Grundlage für die Umset-
zung des klimapolitischen European Green Deal. 
Für das Maßnahmenpaket wurden insgesamt 13 
Richtlinien- bzw. Verordnungsvorschläge von der 
Kommission erarbeitet. Auch im Gebäudebereich 
sind Emissionseinsparungen vorgesehen, wie aus 
den Vorschlägen zur Gebäuderichtlinie (EPBD), 
der Effizienzrichtlinie (EED) und der Richtlinie 
über Erneuerbare Energien (RED) hervorgeht.

KOMMUNIKATION
Die BAK hat sich intensiv mit diesen drei für den 
Berufsstand relevanten Richtlinien beschäftigt, 
Stellungnahmen erstellt und an EU-Kommissi-
on, EU-Parlament (hier die federführenden Aus-
schüsse und Berichterstatter) sowie die Ständi-
ge Vertretung der Bundesrepublik Deutschland 
übermittelt. 

Die BAK begrüßt grundsätzlich die vorgeschla-
genen Maßnahmen und Zielsetzungen. Vor dem 
Hintergrund der sich verschärfenden Klima- und 
Energiekrise sieht es die BAK als notwendig an, 
Anforderungen an die energetische Ausstattung 
von Gebäuden anzuheben und die Nutzung erneu-
erbarer Energien im Gebäudebereich weiter aus-
zubauen.

Zur EED merkt die BAK an, dass der Fokus künf-
tig stärker auf den gesamten Lebenszyklus des Ge-
bäudes gelegt und neben der Effizienz auch um-
fassendere Ansätze für die Schaffung einer nach-
haltigen baulichen Umwelt – wie Aspekte der 
Kreislaufwirtschaft und der Ressourceneffizienz – 
berücksichtigt werden müssen. 

In ihrer Stellungnahme zur RED merkt die 
BAK an, dass die bis 2030 angestrebte Anhebung 
des Anteils erneuerbarer Energien im Gebäude-
sektor auf 49 Prozent zwar grundsätzlich erstre-
benswert, allerdings angesichts des bisherigen ge-
ringen Ausbautempos sehr ambitioniert und nur 
schwer zu erreichen sei. 

KOOPERATIONEN 
Die BAK steht zu den Fit-for-55-Richtlinien im 
engen Austausch mit dem europäischen Dachver-
band, dem Architects’ Council of Europe (ACE), 
um die Perspektive der deutschen Architekten-
schaft einzubringen. Speziell mit der zuständigen 
ACE-Arbeitsgruppe ESA besteht eine enge Zusam-
menarbeit und ein reger fachlicher Austausch.
 ¡ JS | MG
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2.9
EU-GEBÄUDERICHTLINIE (EPBD)

Die Gebäuderichtlinie (EPBD) gibt in Deutschland 
den energieeinsparrechtlichen Rahmen für das 
Gebäudeenergiegesetz (GEG) und die Bundesför-
derung für energieeffiziente Gebäude (BEG) vor. 
Insofern ist sie die für den Berufsstand relevan-
teste Richtlinie aus dem Fit-for-55-Paket zum 
Thema energieeffizientes Bauen.

Dieser kann nach Einschätzung der BAK als Pa-
radigmenwechsel gewertet werden. Die EU-Kom-
mission beschreibt darin die Wegetappen zum ge-
meinsam vereinbarten Ziel, d.h. eine weitgehend 
klimaneutrale Betreibung aller Gebäude spätes-
tens 2050. Sie geht sogar noch einen Schritt wei-
ter: Sie beschreibt nicht nur, sondern sie schreibt 
den Mitgliedstaaten die fristgerechte Realisie-
rung dieser Wegetappen vor. Diese Verbindlich-
keit macht den Unterschied des aktuellen EPBD-
Vorschlags zu seinen Vorgängerversionen aus.

Herzstück und vermutlich umstrittenster 
Punkt des Kommissionsvorschlags ist die Veran-
kerung EU-weiter Sanierungspflichten für den 
Gebäudebestand (Minimum Energy Performance 
Standards, kurz MEPS). Sollte der Vorschlag der 
EU-Kommission umgesetzt werden, wären allein 
in Deutschland mindestens 3 Millionen Gebäude 
bis 2033 von den Sanierungspflichten betroffen. 
Dies würde den Fokus im Bausektor in den kom-
menden Jahren noch sehr viel stärker auf das Pla-
nen und Bauen im Bestand lenken.

Die BAK unterstützt grundsätzlich die Einfüh-
rung von Sanierungspflichten. Allerdings müssen 
hier noch offene Fragen insbesondere zur Durch-
führung und Qualitätssicherung, zu technischen 
Anforderungen sowie zur Sozialverträglichkeit 
schnellstmöglich geklärt werden. Vor allem die 
Verknüpfung mit sozial abfedernden Finanzie-
rungsmodellen ist unerlässlich und für die BAK 
eine wesentliche Voraussetzung, um das Prinzip 
der Sanierungsverpflichtungen mittragen zu kön-
nen.

KOMMUNIKATION
Weil die EPBD die rechtlichen Weichen für die 
Weiterentwicklung von GEG und BEG in Deutsch-
land stellen wird, hat sie sehr großen Einfluss auf 
das, was energieeinsparrechtlich auf den Berufs-
stand zukommen wird. Daher hat die BAK beson-
deres Augenmerk auf die EPBD gelegt und den im 
Dezember 2021 durch die EU-Kommission vorge-
legten Vorschlag mit Unterstützung des BAK-Aus-
schusses Nachhaltigkeit und der Länderarchitek-
tenkammern umfassend kommentiert. Neben der 
Übermittlung der schriftlichen Stellungnahme an 
EU-Kommission und -Parlament führte die BAK 
Gespräche mit Mitgliedern der Kommission und 
des EU-Parlaments, u. a. mit MEP Ros Sempere 
und Stefan Moser von der Generaldirektion Ener-
gie der EU-Kommission. ¡ JS | MG

2.10
KONSULTATION ZUM WANDEL  
DES BAUÖKOSYSTEMS 

Die BAK ist als Mitglied des High Level Construc-
tion Forum (HLCF) der Europäischen Kommissi-
on dazu aufgerufen, sich bis zum 7.3.2022 an ei-
ner öffentlichen Online-Konsultation zu einem 
Arbeitspapier der Kommission zu beteiligen. Die-
ses trägt den Titel »Szenarien für den Übergang 
zu einem widerstandsfähigen, umweltfreundli-
cheren und digitaleren Bauökosystem«. Die darin 
dargestellten Ideen wurden zuvor unter Mitwir-
kung der BAK und des ACE im Rahmen themati-
scher Arbeitsgruppen des HLCF zu Digitalisierung, 
Resilienz und Nachhaltigkeit im Oktober 2021 ge-
sammelt. Ziel der Konsultation ist es, erforderli-
che Maßnahmen aus Sicht der Wertschöpfungs-
kette Bau sowie die Kosten und Herausforderun-
gen des Prozesses zu ermitteln und Ideen für den 
Übergang zu einer widerstandsfähigen, umwelt-
freundlicheren und digitaleren Baubranche bis 
2030 einzubringen. ¡ TP | KR | DS
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2.11
EU-STÄDTEAGENDA

Der European Council of Spatial Planners (ECTP-
CEU) wirkt aktiv am Pakt von Amsterdam sowie 
an der Weiterentwicklung, der Städteagenda für 
die EU mit. BAK/srl sind hier vertreten durch Mi-
chael Stein. Die Städteagenda für die EU ist eine 
innovative stadtpolitische Initiative, die eine Mul-
ti-Level-Governance in die Tat umgesetzt hat. Es 
hat Städte, Mitgliedstaaten und die Europäische 
Kommission in die Lage versetzt, gemeinsam 
dringende städtische Angelegenheiten anzuge-
hen und konkrete Ergebnisse zum Nutzen der EU-
Bürger liefern. Die Städteagenda für die EU stärkt 
die Rolle der Städte in der nationalen und EU-Po-
litikgestaltung, um die EU besser mit den Bedürf-
nissen der Bürger in Verbindung bringen.
 ¡ TP | KR | DS

Konferenz »Reconstructing the Future« und »Charter of Rome« fordern mehr verbindliche Klimaschutzmaßnahmen:  Die Päpstliche  
Akademie der Wissenschaften und die Bauhaus Erde GmbH brachte vom 8. bis 10.6.2022 die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen,  
Bauministerin Klara Geywitz und internationale Expertinnen und Experten aus unterschiedlichen Disziplinen der gebauten Umwelt zu- 
sammen, um über die brennenden Themen im Zusammenhang mit der bevorstehenden Nachhaltigkeitskrise unserer Zivilisation zu sprechen.  
Andrea Gebhard referierte mit ihrem Beitrag »Paradise Found«. Die Konferenz endete mit der Verabschiedung der Charter of Rome, in der  
die Transformation der Baubranche von einem Treiber der Klimakrise zu einer regenerativen Kraft und den systemischen Umbau von Gebäuden  
und Städten gefordert wird. | Fotos: Gabriella Marino
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3.1
DIGITALISIERUNG  
IM PLANEN UND BAUEN 

Das Jahr 2021 war u. a. durch die Wahl der neuen 
Bundesregierung geprägt, die seit dem 8.12.2021 
im Amt ist und sich auf einen Koalitionsvertrag 
mit dem Titel »Mehr Fortschritt wagen – Bündnis 
für Freiheit, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit« 
geeinigt hatte. Das Thema Digitalisierung nimmt 
in diesem einen hohen Stellenwert ein. Im Koal-
tionsvertrag wurde u. a. festgehalten: »Wir wer-
den die Bau- und Immobilienwirtschaft sowie alle 
Ebenen der Verwaltung unterstützen die Digitali-
sierung zu meistern, Open-BIM und einheitliche 
Schnittstellen/Standards umzusetzen. Der Bun-
desbau ist Vorbild bei der Digitalisierung und un-
seren bau-, wohnungs- und klimapolitischen Zie-
len«, heißt es in dem Papier.

Als Vorbild veröffentlichte der Bund den »BIM-
Masterplan Bundesbauten«, in dem die Strategie 
für die stufenweise Einführung der BIM-Metho-
de in den Bauprojekten des Bundes ab 2022 be-
schrieben ist. Diese Strategie und ihre Umsetzung 
wird auch im regelmäßigen Austausch Digitalisie-
rung der BAK mit dem BMWSB, BMVg, ABB und 
der BingK erörtert und diskutiert.

Auch zum Klimaschutz hat sich die neue Bundes-
regierung als zentrales und wichtiges Thema be-
kannt. Dabei sind die digitalen Technologien die 
wesentlichen Mittel für die Umsetzung der Klima-
ziele im Bauwesen. Wie und welche digitalen Mög-
lichkeiten benötigt oder vorhanden sind, wird die 
neu gegründete Ad-hoc-Arbeitsgruppe »Digitali-
sierung und Nachhaltigkeit« unter der Federfüh-
rung der Architektenkammer Rheinland-Pfalz un-
tersuchen und Hilfestellungen für die Architektin-
nen und Architekten zusammentragen.

Wie die im Koalitionsvertrag verankerten Zie-
le der Digitalisierung im Planungswesen erreicht 
werden können, wurde in der BAK-Broschüre »Be-
rufspolitische Forderungen zur Digitalisierung« 
dargestellt. Diese wurde 100 Tage nach der Regie-
rungsbildung den politischen Vertreterinnen und 
Vertretern übermittelt. 

Die 7 nachfolgenden Handlungsfelder wurden be-
rücksichtigt und Vorschläge für eine erfolgreiche 
Einführung und Umsetzung der Digitalisierung im 
Planung- und Bauwesen festgehalten:

1. Zentrale Planungsverantwortung  
bei Architektinnen und Architekten

2. Unabhängigkeit der Planung von  
der Ausführung

3. KMU-Struktur auch im digitalen  
Zeitalter als Standortvorteil

4. Politische Flankierung der Digitalisierung  
im Bauwesen

5. Schutz der digitalen Daten, Modelle  
und des Know-hows

6. Offene, transparente und inter- 
operable Systeme

7. Ununterbrochene digitale Prozesskette  
auch in den Bauverwaltungen

Für diese Themenblöcke setzt sich das Referat Di-
gitalisierung maßgeblich ein, damit die Möglich-
keiten und Chancen der Digitalisierung für die Ar-
chitektenschaft genutzt und ausgebaut werden 
können. Damit kann die Verantwortung inner-
halb des Planungs- und Bauprozesses gewähr-
leistet werden.  ¡ GS

DIGITALI SIERUNG  PRAXISNAH WEITER ENTWICKELN

BERUFS- 
POLITISCHE  
FORDERUNGEN  
ZUR DIGI- 
TALISIERUNG
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VERANSTALTUNGEN UND  
KOOPERATIONEN
Regionalkonferenz Digitalisierung
Das neue BAK-Format der Regionalkonferenz Di-
gitalisierung ging 2021 in die zweite Runde. Ver-
anstaltet wurde die Konferenz am 24.11.2021 von 
der Architektenkammer Berlin, der Brandenburgi-
schen Architektenkammer und der Bundesarchi-
tektenkammer. BIM etabliert sich zwar als Metho-
de zunehmend in Planungsbüros, aber noch im-
mer heißt es, dass die Digitalisierung im Bauwe-
sen hinterherhänge. Die Veranstaltung ging der 
Frage nach, ob dies wirklich so ist. Ein junges Ber-
liner Büro sowie Vertreterinnen zweier interna-
tional tätiger Büros berichteten von ihrem Ein-
stieg in die BIM-Methode. Außerdem hielt Ga-
briele Seitz, Referatsleiterin Digitalisierung der 
BAK, einen Vortrag über die Berufspolitik der Ar-
chitektenkammern im Kontext BIM.

Die dritte Regionalkonferenz Digitalisierung 
richteten die Architektenkammer Nordrhein-
Westfalen, die Architekten- und Stadtplanerkam-
mer Hessen und die BAK am 10.2.2022 aus. An 
diesem Tag wurden konkrete Projekte vorgestellt, 
die digitale Innovationen erfolgreich im Bereich 
des Planens und Bauens nutzen. Ein weiterer the-
matischer Schwerpunkt war das digitale Bauge-
nehmigungsverfahren. Geladener Gast der Ver-
anstaltung war der Parlamentarische Staatssekre-
tär Sven Bartol, der zur Digitalisierung aus dem 
neuen Bundesministerium für Wohnen, Stadtend-
wicklung und Bauwesen berichtete. ¡ SJ

Roundtable BIM: Architektur  
und Bausoftware im Dialog
Beim neuen Veranstaltungsformat »Roundtab-
le BIM«, das vom Bundesverband Bausoftware 
(BVBS) und der BAK initiiert wurde, sind am 
6.9.2021 Vertreterinnen und Vertreter aus Soft-
wareunternehmen und Architektur erstmals zu-
sammen gekommen, um zu diskutieren, wohin die 
zukünftige Entwicklung der Planungssoftware ge-
hen sollte. Absicht war es, ein gegenseitiges Ver-
ständnis für die jeweiligen Bedürfnisse auf Planer- 
und Softwareseite zu schaffen. Im Fokus standen 
die zwei Themenblöcke »Weg vom Workaround: 
Was brauchen Planende von ihrer Software?« so-
wie »Clouddienste, Rechenzentren und Datensou-
veränität«. 

Nach einer intensiven Diskussion waren sich 
die Teilnehmenden einig, dass es eine systema-
tische Form des Austausches in dieser Form bis-
her noch nicht gegeben hat, diese aber für bei-
de Seiten sehr produktiv sein kann. Daher wurde 
das Format 2022 fortgesetzt. Am 24.3.2022 dis-
kutierten die Mitglieder des BVBS und der BAK 
die Wünsche der Softwarehäuser an die Planen-
den sowie die hochaktuelle Frage, wie Softwarelö-
sungen eine nachhaltige Planungs- und Baupra-
xis besser unterstützen können. ¡ SJ

Kooperation zum Digital Design mit Bitkom
Bundesarchitektenkammer, Bundesingenieur-
kammer und Bitkom haben am 3.11.2021 einen 
gemeinsamen Workshop veranstaltet. Im Fokus 
standen neue digitale Gestaltungskonzepte. Er-
probt wurde, inwiefern Digitales nicht nur rein 
technisch als Code, Programme oder Tools, son-
dern vielmehr als gestaltbares Material verstan-
den werden kann. Wenn das Digitale über Daten, 
Funktionalitäten oder Schnittstellen in den rea-
len Raum eingreift, können Architektinnen und 
Architekten hier ihre gestalterischen Kernkom-
petenzen und Planungsfähigkeiten einbringen – 
so die Prämisse des interdisziplinären Veranstal-
tungsformats, das ggf. in einem größeren Rahmen 
fortgeführt werden soll.  ¡ GS
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Kooperation mit dem Mittelstand 4.0  
Kompetenzzentrum Planen und Bauen
Durch die bestehende Kooperation mit dem Mit-
telstand 4.0 Kompetenzzentrum Planen und 
Bauen, welches vom Bundeswirtschaftsminis-
terium getragen wird, konnte die BAK im Rah-
men der BIM Tage Deutschland vom 20. bis zum 
22.9.2021 Präsenz zeigen. Das Leitthema war »Di-
gital und Nachhaltig: Entwickeln – Planen – Bau-
en – Betreiben. Auf zu neuen Erkenntnissen, Er-
folg und besseren Beitrag für den Klimaschutz!«. 
Prof. Matthias Pätzold, Sprecher der BAK-Arbeits-
gruppe »Digitalisierung und Bauen im Bestand«, 
hat den neuen Leitfaden der BAK »BIM für Archi-
tekten – Digitalisierung und Bauen im Bestand« 
vorgestellt. 

Im Rahmen der BIM-Tage Deutschland wur-
de auch erstmals der »GREEN-BIM Award« verge-
ben. Der Preis würdigt besondere Projekte, Tools 
und Methoden im digitalen Lebenszyklus eines 
Gebäudes, die zu einem besseren Klimaschutz 
beitragen und zum Nachmachen anregen. Gab-
riele Seitz hielt die Laudatio für den Gewinner 
und überreichte den Preis für die Kategorie Ent-
wickeln und Planen an das Büro Heinle Wischer 
und Partner für das Projekt Null-Emissionshaus 
Hafencity Hamburg.  ¡ GS

Erneute Kooperation mit der  
Messe München bezüglich der digitalBAU
Köln wurde zum zweiten Mal zum Digital-Hotspot 
der Baubranche. Vom 31.5-2.6.2022 war die Messe 
München dort mit der digitalBAU zu Gast, bei der 
die BAK offizielle Kooperationspartnerin ist. An 
drei Tagen wurde ein umfassender Überblick zu 
allen Aspekten der Digitalisierung im Bauwesen 
gegeben: beginnend bei der der Planung und Um-
setzung bis hin zu Betrieb, Sanierung und Rück-
bau. Themenschwerpunkte waren Künstliche In-
telligenz, Digitale Baustelle, Robotik, Stadtent-
wicklung, Gesellschaft sowie Smart Building. Am 
1.6. präsentierten BAK und BIngK ein Panel zum 
Thema »Fortbildung mit Qualität: Der BIM-Stan-
dard Deutscher Architekten- und Ingenieurkam-
mern«. Ebenfalls am 1.6. wurde der Preis »Auf IT 
gebaut – Berufe mit Zukunft« überreicht, bei dem 
die BAK-Mitausloberin ist.  ¡ GS

Preisverleihung des Green-BIM-Awards bei den 

BIM-Tagen Deutschland | Foto: BIM-Events GmbH

»Fortbildung mit Qualität: Der BIM-Standard  
Deutscher Architekten- und Ingenieurkammern«  
auf der digitalBAU | Foto: BIngK
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Schirmherrschaft der BAK bei der  
diesjährigen Tech In Construction
Auf der diesjährigen Messe Tech In Construc-
tion präsentierten rund 120 junge ConTech-Star-
tups ihre IT-Lösungen für die Baubranche. Star-
tups dienen oft als Antrieb für digitale Technolo-
gien und Innovationen. Daher hatte die BAK die 
Schirmherrschaft für die Messe Tech In Construc-
tion, die vom 16. und 17.6.2022 in Berlin stattfand, 
übernommen.  ¡ GS

PUBLIKATIONEN
Leitfaden »BIM für Architekten –  
Digitalisierung und Bauen im Bestand«
Die BAK-Arbeitsgruppe »Digitalisierung und Bau-
en im Bestand«, bestehend aus Mitgliedern der 
federführenden Bayerischen Architektenkam-
mer, der Architektenkammer Nordrhein-Westfa-
len und der Architektenkammer Rheinland-Pfalz, 
hat einen Leitfaden für Planende und Bauherren 
zur Umsetzung von BIM-Projekten bei Sanierun-
gen, Um- und Anbauten sowie in der Denkmal-
pflege erstellt. Die Broschüre »Digitalisierung und 
Bauen im Bestand« ist der dritte Band in der Rei-
he »BIM für Architekten« der BAK und steht auf 
der BAK-Website zum kostenlosen Download zur 
Verfügung.  ¡ SJ

Flyer zur di.BAStAI
Die »digitale bundesweite Auskunftsstelle der 
Architekten- und Ingenieurkammern« (di.BASt-
AI) erlaubt den Behörden im Rahmen des Bauge-
nehmigungsverfahrens eine schnelle und auto-
matisierte Abfrage, ob die Entwurfsverfassenden 
in den Berufsverzeichnissen und Listen der Kam-
mern eingetragen sind. Um di.BAStAI in den Län-
dern und Kommunen bekannt zu machen und für 
deren Einbindung in die Fachverfahren zu werben, 
wurde ein Flyer produziert, der sich insbesonde-
re an Vertreterinnen und Vertreter der Bauauf-
sichtsbehörden wendet. Die digitale Version kann 
auf der Website der BAK heruntergeladen werden. 
 ¡ SJ

1KAPITEL

BIM FÜR 
ARCHITEKTEN 
DIGITALISIERUNG 
UND BAUEN 
IM BESTAND
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3.2 
STEUERUNGSGRUPPE  
DIGITALISIERUNG

Die Steuerungsgruppe Digitalisierung unter Vor-
sitz von BAK-Vizepräsident Martin Müller ist das 
Expertengremium der Bundesarchitektenkam-
mer zum Thema digitale Transformation im Pla-
nen und Bauen. Die Mitglieder haben sich am 
14.9.2021 in der Architektenkammer Berlin ge-
troffen, um die zukünftige Strategie zur Digitali-
sierung zu bestimmen und die berufspolitischen 
Forderungen der BAK zur Digitalisierung zu for-
mulieren. Außerdem wurden die 2019 eingeführ-
te Arbeitsstruktur FederführungPLUS evaluiert 
und potentielle Themenfelder für neue Ad-hoc-
Arbeitsgruppen eruiert.

Folgende Beschlüsse wurden gefasst: Es wurde 
eine neue Ad-hoc-Arbeitsgruppe »Digitalisierung 
und Nachhaltigkeit« gegründet. Ein erster Round-
table, um sich dem Thema anzunähern und ei-
nen Arbeitsauftrag vorzuformulieren, wurde am 
5.11.2021 durchgeführt. Die Arbeitsgruppen »BIM-
Standard Deutscher Architekten- und Ingenieur-
kammern« sowie »Kammerseitige Datenbank-
struktur« wurden aufgrund ihres Erfolgs aus der 
Struktur ausgegründet und laufen selbstständig 
weiter. Schließlich wurde eine Unterarbeitsgrup-
pe aus Mitgliedern der Steuerungsgruppe gegrün-
det, um die Leitlinien der FederführungPLUS aus 
dem Jahr 2019 zu überarbeiten.

Weitere Sitzungen der Steuerungsgruppe Di-
gitalisierung fanden am 27.1. und 6.5.2022 statt. 
Eines der wesentlichen Ergebnisse dieser Sitzun-
gen war, dass die Gruppe »BIM-Büroimplemen-
tierung« einen neuen Arbeitsauftrag erhalten hat. 
Die Mitglieder der Gruppe erarbeiten bis auf wei-
teres Vorschläge zur Berücksichtigung von BIM in 
der HOAI-Novellierung – in enger Abstimmung 
mit der Task Force HOAI der BAK und dem AHO.
 ¡ SJ

Die Mitglieder der Steuerungsgruppe Digitalisierung der BAK bei ihrer Klausur  
am 14.9.2021 in der Architektenkammer Berlin | Foto: Jens Ahner
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4.1
PROJEKTGRUPPE  
KAMMER DER ZUKUNFT 

Am 14.6.2022 tagte die Projektgruppe »Kammern 
der Zukunft« in Präsenz in der BAK zum ersten 
Mal. Um zukunftsgerecht aufgestellt zu sein, ist 
es notwendig, sich mit der Zukunft zu befassen. 
Erkennbare Entwicklungen müssen abgeschätzt 
werden, und rechtzeitig Ideen und Wege gefun-
den werden, die Zukunftsvorstellungen mitzuge-
stalten. 

Der Wandel im Berufsbild der Architekten und 
der Berufsausübung ist unübersehbar. Hieraus er-
geben sich Konsequenzen und Handlungserforder-
nisse für den Berufsstand sowie das Kammerwesen.

Nach bisherigen Überlegungen soll mit dem 
Projekt »Kammer der Zukunft« der Fokus auf die 
Zukunft des Berufsbilds und die daraus resultie-
renden Konsequenzen für die Aufstellung der Ar-
chitektenkammern als Akteure für ihre Mitglieder 
gerichtet werden. Es geht um die Erarbeitung ei-
ner Zukunftsvision, wie die »Kammer 2030« als 
moderner Dienstleister und Akteur für seine Mit-
glieder aussieht. Ausgehend von längerfristigen 
Trends und aufbauend auf dem sich wandelnden 
Berufsbild und den Herausforderungen, denen 
sich der Berufsstand gegenüber sieht, sollen Ab-
leitungen für die Aufstellung und Arbeit der Län-
derkammern getroffen werden.

Ziel des Projektes ist es nicht, Lösungen für je-
des Thema bis in kleinste Detail aufzuzeigen, son-
dern es geht darum, »die große Linie« herauszu-
arbeiten. Für die Kammern wichtige Zukunftsthe-
men und Fragestellungen sollen herauskristalli-
siert werden, die dann in weiteren Arbeitsgruppen 
oder in den einzelnen Länderkammern bearbei-
tet werden können. 

Die Projektgruppe hat bereits drei erste The-
menschwerpunkte festgelegt: 1. Narrativ der Frei-
beruflichkeit, 2. Ausrichtung auf zukünftige Mit-
glieder und Nachwuchs und 3. Kommunikation 
intern/extern. ¡ ST

4.2 
PROJEKTGRUPPE  
CHANCENGLEICHHEIT

Chancengleichheit zu fördern bedeutet auch an-
zuerkennen, dass momentan nicht alle Menschen 
mit denselben Privilegien ausgestattet sind. Zahl-
reiche Statistiken hinsichtlich der Gehälter beleg-
ten eine ungleiche Verteilung in Deutschland und 
in unserem Berufsstand, wie auch ein Blick in die 
Entscheidungsgremien, die vielfach sehr homo-
gen zusammengesetzt sind, zeigt. Gesellschaftli-
che Ungleichheit wurde lange mit dem Fokus der 
Geschlechtergerechtigkeit diskutiert und tritt hier 
heute noch am schärfsten hervor, doch das The-
ma umfasst auch Fragen der Herkunft und der An-
erkennung von Menschen, unabhängig von ihren 
persönlichen Merkmalen oder Neigungen.

Aus der Erkenntnis heraus, dass Architektin-
nen und Architekten aller Fachrichtungen sowie 
Stadtplanerinnen und Stadtplaner nicht alleine 
den gesellschaftlichen Wandel erreichen, dieser 
aber ohne sie auch nicht möglich ist, wurde 2019 
in der BAK eine Projektgruppe zum Thema Chan-
cengleichheit gegründet. 

KAMMERN DER ZUKUNFT GESTALTEN

BAUSTELLE
CHANCEN
GLEICHHEIT

Sichtbarmachen.
 Informieren.
Unterstützen.
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KOPERATIONEN/GREMIEN
Im September 2021 hat die Projektgruppe Chan-
cengleichheit ihre Arbeit abgeschlossen und mit 
dem gemeinsam erarbeiteten und vom BAK-Vor-
stand am 24.11.2021 einstimmig verabschiedeten 
»Leitfaden für einen Berufsstand ohne Ausgren-
zung | Baustelle Chancengleichheit« Empfehlun-
gen für ein gemeinsames Engagement den Archi-
tektenkammern an die Hand gegeben. Die Pro-
jektgruppe hat darin drei Handlungsfelder identi-
fiziert und dazu Empfehlungen formuliert, die für 
mehr Chancengleichheit sorgen, indem sie Viel-
falt sichtbarmachen, über Unterschiede informie-
ren und Veränderungen unterstützen. 

11 Architektinnen aus 10 Länderkammern und 
dem BKI haben mit Unterstützung von Herrn Prof. 
Niebergall als zuständiger BAK-Vizepräsident so-
wie Frau Urbanek und Frau Schroer aus der BAK-
Geschäftsstelle vom März 2019 bis September 
2021 diese konkreten Empfehlungen erarbeitet.

AUSBLICK
Die Arbeit der PG Chancengleichheit wird künftig 
in einem jährlichen Erfahrungsaustausch fortge-
setzt. ¡ PS

YesWePlan! Abschlussveranstaltung am 31.3.2022 in Wien unter Teilnahme der Projektpartnerinnen  
BAK (Deutschland), BKZT (Österreich), ZAPS (Slowenien), ARVHA (Frankreich), UPV (Spanien) und  
OXYS (Deutschland) | Foto: YesWePlan!
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4.3
YES WE PLAN!  
PROMOTING WOMEN IN  
ARCHITECTURE AND  
CIVIL ENGINEERING

Das durch die Europäischen Institutionen geför-
derte Erasmus+-Projekt »YesWePlan!« zur Gleich-
stellung der Geschlechter in der Architektur star-
tete im November 2019 mit einer Auftaktveran-
staltung in Ljubljana, Slowenien. 

Ein weiteres Treffen fand im Rahmen der soge-
nannten Learning-Teaching-Training-Activity im 
Oktober 2021 in Valencia, Spanien, statt. Dort tra-
fen sich die Projektpartnerinnen aus Österreich 
(BKZT), Slowenien (ZAPS), Frankreich (ARVHA), 
Spanien (UPV) und Deutschland (BAK und OXYS), 
um bisherige Projektergebnisse zu analysieren 
und um zu erfahren, mit welchen Maßnahmen in 
Spanien die Chancengleichheit in der Architek-
tur gefördert wird. 

Im Dezember 2021 wurde eine weitere Kon-
ferenz in Paris organisiert. Hier hatten die Pro-
jektpartnerinnen Gelegenheit sich nicht nur zu 
projektbezogenen Themen auszutauschen, son-
dern auch an der Verleihung des »Prix Femme Ar-
chitecte 2021« teilzunehmen. Der französische Ar-
chitekturpreis zeichnet hervorragende Bauprojek-
te von Architektinnen auf nationalem und inter-
nationalem Niveau aus. Er dient dazu, Vorbilder 
zu schaffen, die andere Architektinnen ermutigen, 
ihrem Beruf uneingeschränkt und selbstbewusst 
nachzugehen, und fördert eine internationale Ver-
netzung von Architektinnen.

Am 31.3.2022 endete das Projekt mit einer Ab-
schlussveranstaltung in Wien. Zu diesem Anlass 
kamen die Projektpartnerinnen ein letztes Mal 
zusammen, um das Kompendium und die Ergeb-
nisse des Projektes einem breiten Publikum so-
wie Vertretern aus Politik und Wirtschaft zu prä-
sentieren. 

Das Kompendium enthält vier Teile: Länderana-
lysen, Best Practice Examples, ein Karriereverfol-
gungssystem und abschließende Empfehlungen.

Die Länderanalysen, die in den Partnerländern 
durchgeführt wurden, geben einen Überblick über 
die aktuelle Situation der Gleichstellung der Ge-
schlechter in der Architektur in den jeweiligen 
Ländern. Best Practice Examples stellen dar, auf 
welche Weise Frauen bereits im Studium und spä-
ter im Beruf in der Ausübung ihrer Tätigkeit und in 
der Entwicklung ihrer Karriere unterstützt werden 
können. Ein durch die Projektpartnerinnen entwi-
ckeltes Karriereverfolgungssystem in Form eines 
Online-Tools und persönlich geführten Interviews 
dokumentiert, wie Frauen und Männer ihr Studi-
um erlebt und welche Erfahrungen sie im Laufe 
ihres Berufes gemacht haben. Die Empfehlungen 
an den Berufsstand schließen das Kompendium 
ab und raten dazu, konkrete Maßnahmen durch-
zuführen, um die Voraussetzung für die Gleich-
stellung der Frauen in der Architektur zu schaffen.

Evelyn Regner, Vizepräsidentin des Europäi-
schen Parlaments und Gast der Abschlussveran-
staltung in Wien, betonte, dass ein ausgewogenes 
Geschlechterverhältnis auf allen Ebenen in der 
Architektur Grundvoraussetzung für eine optima-
le Entwicklung der Baukultur sei. Die Projektpart-
nerinnen von YesWePlan! hätten wichtige Schrit-
te eingeleitete, die die Chancengleichheit im Be-
rufsstand und somit auch die uneingeschränkte 
Entfaltung von Innovation und Kreativität för-
dern. ¡ IW
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5.1
NETZWERK  
ARCHITEKTUREXPORT NAX

Deutsche Architektinnen und Architekten aller 
Fachrichtungen, Stadtplanerinnen und Stadtpla-
ner sowie Ingenieurinnen und Ingenieure genie-
ßen auf dem internationalen Markt einen exzel-
lenten Ruf für ihre hohe Planungsqualität und 
Expertise beim ganzheitlichen Bauen. Seit mitt-
lerweile 20 Jahren unterstützt die Bundesarchi-
tektenkammer (BAK) mit ihrer Initiative Netzwerk 
Architekturexport NAX deutsche Planer und Pla-
nerinnen bei der Internationalisierung und der Er-
schließung neuer Märkte. Das NAX feiert 2022 so-
mit sein 20. Jubiläum. Mit dem NAX setzt sich die 
BAK auf Basis ihrer berufspolitischen Grundsät-
ze für die Förderung des Exports von Architektur-
dienstleistungen in Politik und Wirtschaft auf der 
nationalen Ebene ein und wirbt auf internationa-
ler Ebene für Architektur und Baukultur »Made in 
Germany«. Das NAX wird finanziell von der BAK 
und maßgeblich von seinen Mitgliedern, den NAX-
Patinnen und -Paten, sowie ausgewählten Indust-
riepartnern getragen.

Im Bereich der Außenwirtschaftsförderung ste-
hen die Bundesarchitektenkammer und ihr Netz-
werk Architekturexport NAX in stetigem Aus-
tausch mit ihren Partnern wie z. B. dem Auswär-
tigen Amt, dem BMWK, dem BMI, dem BMU, DIHK 
und AHKs sowie der GTAI, um deutschen Planern 
neue Märkte zu eröffnen. Ob es um rechtliche As-
pekte, um Fragen zur Vergabe, zur Projektfinan-
zierung und Exportförderung, zu Euler-Hermes-
Krediten oder zum Versicherungsschutz im Aus-
land geht: Das NAX setzt vor allem auf den engen 
persönlichen Kontakt zu den Partnern aus den Be-
reichen Politik, Wirtschaft und Medien und erhält 
für seine Veranstaltungen, Aktivitäten und Pro-
jekte im In- und Ausland von diesen breite Un-
terstützung. 

VERANSTALTUNGEN
NAX-Patentreffen 
Der Erfahrungsaustausch zum Planen und Bau-
en im europäischen und internationalen Ausland 
bildet den traditionellen Schwerpunkt der jährlich 
stattfindenden »Patentreffen« des Netzwerk Archi-
tekturexport NAX. Dieses fand am 26.8.2021 wieder 
»traditionell« im Würth Haus auf der Insel Berlin-
Schwanenwerder statt, natürlich unter Einhaltung 
der notwendigen Corona-Maßnahmen. Im NAX-
internen Teil des Treffens stellten sich neue Paten-
büros vor, es gab einen Überblick über die laufen-
den und geplanten NAX-Aktivitäten, und das Kon-
zept der neuen, digitalen NAX-Ausstellung wurde 
präsentiert. Inhaltlich ging es um den Flughafen 
Tegel, dessen Pläne für die Nachnutzung des Are-
als vorgestellt wurden. Hauptthema des Tages war 
dann »Nachhaltigkeit im Gebäudesektor«, das die 
Teilnehmenden zusammen mit dem damaligen 
Parlamentarischen Staatssekretär im Bundesmi-
nisterium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reak-
torsicherheit (BMU), Florian Pronold, Dr. Stephan 
Anders (Abteilungsleiter Zertifizierung DGNB) und 
Iris Hagdorn (Head of Sustainability bei der War-
burg-HIH Invest Real Estate) diskutierten. Ab-
schließend wurde über die neue Baugewährleis-
tungsversicherung und die Vorteile, die sich dar-
aus für Bauherren und Planende ergeben, infor-
miert. Zum Ausklang begrüßte BAK-Vizepräsident 
Prof. Ralf Niebergall Anne Katrin Bohle, ehemalige 
Staatssekretärin im Bundesministerium des Innern, 
für Bau und Heimat (BMI), die mit einem kurzwei-
ligen Grußwort den Tag abrundete.

GLOBAL HANDELN – EXPORTFÖRDERUNG STÄRKEN

20 JAHRE
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NAX AfterWorkTalks
Entstanden aufgrund der Corona-Kontaktbe-
schränkungen hatte das NAX die Online-Veran-
staltungsreihe »Digitaler NAX AfterWorkTalk« 
etabliert und in 2021 weitergeführt. An vier Ter-
minen diskutierten NAX-Paten und Partner mit 
Impulsgebern und Gästen Themen, die bei der 
Internationalisierung von Architekturdienstleis-
tungen aktuell und wichtig sind. Am 16.6.2021 
kam ein spannender Diskurs zum Thema »Wo-
men Planning Power! Frauen in der Architek-
tur und in Führungspositionen« zustande. Am 
21.7.2021 widmete man sich dem Thema »Rek-
rutieren – und Halten – von Fachkräften im In- 
und Ausland«, am 29.9.2021 wurde die Initiative 
»Neues Europäisches Bauhaus« durch Ruth Reich-
stein von der EU-Kommission vorgestellt und mit 
ihr dem Wunsch und der Wirklichkeit der Umset-
zung nachgespürt. Der letzte NAX AfterWorkTalk 
fand dann am 17.11.2021 zum Thema »Mit Crad-
le to Cradle Zukunft gestalten« statt. Aufgrund 
der wieder zunehmenden Präsenzaktivitäten des 
NAX in 2022 wird das Format zukünftig seltener 
stattfinden.

NAX-Fortbildung und Online- 
Seminarreihe »Value in Architecture«  
und »Cradle to Cradle«
Coronabedingt fanden die jährlichen NAX-Fort-
bildungsveranstaltungen im Berichtszeitraum 
als Webinare statt. Unter dem Titel »Value in Ar-
chitecture – Wie internationale Büros den Mehr-
wert ihrer Projekte dokumentieren und kommu-
nizieren« fand am 15.6.2021 ein fachliches Webi-
nar statt. Teilnehmer und Gästen aus dem In- und 
Ausland diskutierten, wie Architektur Mehrwert 
kreiert und mit welchen Mitteln Architekturbü-
ros diesen dokumentieren, evaluieren und erfolg-
reich gegenüber Stakeholdern zu kommunizie-
ren können.

Das zweite Webinar in 2021 widmete sich am 
14.9. dem Thema »Cradle to Cradle international – 
Nachhaltig Bauen vom Spatenstich zur Abrissbir-
ne« und umriss mit Fachvorträgen und anhand 
von Referenzbeispielen aus dem In- und Ausland, 
wie entsprechende Planung von Anfang an tech-
nische und biologische Kreisläufe einschließen 
können oder wie man von Beginn an den optima-
len Einsatz ressourcenschonender Materialien be-
rücksichtigt.

Cradle to Cradle (C2C) war ebenfalls Inhalt des 
NAX-Webinars am 31.3.2022 und vertiefte unter 
dem Titel »Cradle to Cradle in der Praxis: Mehr-
werte, Umsetzbarkeit, Erfahrungen beim Planen 
und Bauen« die Einblicke aus dem Vorjahr.

Nax Patentreffen am 26.8.2021 im Haus Würth auf Schwanenwerder, Berlin | Foto: Till Bude
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Events mit Partnern: NAX und  
OAV zu Smart Cities in Australien 
Das NAX und der Ostasiatische Verein der deut-
schen Wirtschaft (OAV) haben auch in 2021 ihre 
Kooperation in Sachen Export fortgesetzt und 
führten am 15.9.2021 ein hochkarätig besetztes 
Webinar zum oben genannten Thema durch. An-
hand interessanter Vorträge und Praxisbeispielen 
zu Smart-City-Planungen und Infrastruktur-Pro-
jekte wurde über die politische und wirtschaftli-
che Entwicklung Australiens aufgeklärt, die Mög-
lichkeiten und Werkzeuge/Förderprogramme für 
einen Markteinstieg sowie rechtliche Rahmenbe-
dingungen vorgestellt.

Deutsch-Schweizerischer Fachaustausch 
zum öffentlichen Beschaffungswesen 
In der Architektenkammer Berlin trafen sich am 
12.11.2021 Vertreter der Bundesarchitektenkam-
mer und des NAX sowie des Schweizer Ingenieur- 
und Architektenvereins (SIA), um sich im klei-
nen Kreis über erste Erfahrungen mit dem revi-
dierten Gesetz zum öffentlichen Beschaffungswe-
sen (BöB) in der Schweiz auszutauschen. Dieses ist 
zum 1.1.2021 in Kraft getreten. Gegenwärtig lau-
fen die individuellen Beitrittsverhandlungen der 
Kantone zur interkantonalen Vereinbarung über 
das öffentliche Beschaffungswesen (iVöB). BAK/
NAX und SIA vereinbaren, den Dialog und Aus-
tausch fortzusetzen und sich im Herbst 2022 er-
neut zu treffen, um dieses und weitere binational-
relevante Themen zu besprechen.

Sino-German City Lab  
»Urbane Regenerationsperspektiven  
für chinesische Städte«
Sehr erfolgreich ist das vom NAX organisierte und 
mit Förderung des Bundesministeriums für Um-
welt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (BMU) 
realisierte digitale Sino-German City Lab »Urbane 
Regenerationsperspektiven für chinesische Städ-
te« im Oktober/November 2021 durchgeführt wor-
den. Es richtete sich an Architekturschaffende al-
ler Fachrichtungen, die sich für das Planen und 
Bauen in China interessieren. Über einen Zeitraum 
von vier Wochen erwartete die über 80 Teilneh-
menden ein intensiver Austausch mit China-er-
fahrenen Kolleginnen, Experten vor Ort sowie chi-
nesischen Stadtvertretenden. In Podcasts, Video-
Interviews und Expert-Talks – die weiterhin On-
line sind – wurden die vielfältigen und in China zu 
berücksichtigenden Aspekte von Regenerations-
perspektiven und -anforderungen diskutiert, aus 
denen sich »Lessons Learned« kristallisierten, die 
ebenfalls auf der NAX-Website eingesehen wer-
den können und für etwaige Folgeprojekte die Ba-
sis bilden sollen.

Fabrikanlage im Revitalisierungsprojekt Xl’an Dahua  
in China | Foto: Whang Keyao & Zhijian Workshop
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NAX-Kamingespräch
Seit einigen Jahren organisiert das NAX zum Jah-
resausklang das NAX-Kamingespräch, um mit Pa-
ten und Partnern das Jahr Revue passieren zu las-
sen und den Ausblick aufs neue Jahr zu wagen. 
In kleiner Runde trafen sich – auf Einladung des 
NAX-Projektpartners AIC International – am 
30.11.2021 NAX-Patinnen, Paten und -Partner im 
China-Club Berlin. In gemütlicher Atmosphä-
re ließen sie das NAX-Jahr 2021 nach dem Mot-
to »Looking back, looking forward …« Revue pas-
sieren und ausklingen. Es wurde ungezwungen 
genetzwerkt und sich ausgetauscht sowie über 
geplante (NAX-)Aktivitäten 2022 und Themen-
schwerpunkte gesprochen.

German Pavilion auf der MIPIM 2022 | Foto: Uschi Gierer (phase one)

Kamingespräch am 30.11.2021 im China-Club, Berlin | Foto: NAX
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»Excellence in Architecture« –  
German Pavilion zum 13. Mal erfolgreich  
auf der MIPIM 2022 in Cannes 
Die Weltleitmesse der Immobilienwirtschaft MI-
PIM öffnete vom 15. bis 18.3.2022 nach zwei Jah-
ren reduzierter Präsenz erneut ihre Tore für einen 
Branchenaustausch und feierte unter dem Mot-
to »Driving Urban Change« ihr Comeback, wenn 
auch mit coronabedingten Einschränkungen. 22 
deutsche Architektur- und Planungsbüros präsen-
tierten erfolgreich ihre Leistungen und neuesten 
Projekte am Gemeinschaftsstand German Pavili-
on unter dem Motto »Excellence in Architecture«. 
Der Stand wurde zum 13. Mal als Initiative des 
Netzwerks Architekturexport NAX und der Bun-
desarchitektenkammer, mit Unterstützung des 
Bundesministeriums für Wirtschaft und Klima-
schutz und des Verbandes der deutschen Messe-
wirtschaft AUMA, realisiert. Eröffnet wurde der 
German Pavilion durch die Deutsche Generalkon-
sulin in Marseille, Clarissa Duvigneau, BAK-Vi-
zepräsident Prof. Ralf Niebergall und Reiner Na-
gel von der Bundesstiftung Baukultur. Zu Gast am 
Stand waren unter anderem Berlins Senator für 
Stadtentwicklung Andreas Geisel.

Veranstaltung in der Schweizerische  
Botschaft zum Nachhaltigen Bauen
Am 24.3.2022 war NAX Co-Veranstalter einer Dis-
kussionsrunde zum Thema »Hochhausbau und 
verdichtetes Bauen aus der Perspektive nach-
haltiger Baukultur«, die im Rahmen der Fachta-
gung Nachhaltiges Bauen hybrid in der Schweize-
rischen Botschaft in Berlin stattfand. Verglichen 
wurden u. a. verschiedene Bauarten von Hochhäu-
sern unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit anhand 
von Beispielen aus Berlin, Basel und Zürich.

KOMMUNIKATION/PUBLIKATIONEN: 
 ԁ NAX-Report 2021 und 2022 im Berichtszeit-
raum zu den Themen: Internationaler  
Holzbau/Italien/Cradle to Cradle sowie China

 ԁ NAX-GTAI-Publikation »Markt für  
Architekturdienstleistungen in Italien«

AUSBLICK 
Das Netzwerk Architekturexport NAX plant im 
laufenden Jahr 2022 und ersten Halbjahr 2023 
u. a. die folgenden Aktivitäten/Projekte:

 ԁ NAX-Patentreffen mit Fachsymposium  
zum 20. Jubiläum (14.9.2022) und  
NAX-Kamingespräch (1.12.2022)

 ԁ NAX-Reception auf der ExpoReal (5.10.2022)
 ԁ NAX-Webinar als Fort- und Weiterbildung 
zum Thema Smart Cities (10.11.2022)

 ԁ Weitere Webinare mit Partnern
 ԁ NAX-GTAI-Broschüre zum Markt für  
Architekturdienstleistungen in Belgien

 ԁ Launch der neuen und digitalen  
NAX-Ausstellung

 ԁ Delegationsreise mit Wirtschaftsaus- 
tausch in die Schweiz (2022) und  
Dänemark (2023)

 ԁ Regionale Patentreffen im kleinen  
Kreis in Frankfurt, Hamburg und  
weiteren Städten

 ԁ German Pavilion auf der MIPIM 2023
 ¡ CS | ML | FS | ST
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6.1 
NEUES EUROPÄISCHES  
BAUHAUS (NEB)

Ziele der NEB-Initiative sind ein besseres Zusam-
menleben sowie die Förderung der Klimaziele und 
Nachhaltigkeit. Es soll eine Verbindung von Nach-
haltigkeitszielen und ästhetischen Aspekten er-
reicht werden. EU-Kommissionspräsidentin Ur-
sula von der Leyen hat die Initiative auch in ihrer 
Rede von 2021 zur Lage der Union angesprochen 
und betont, das NEB sei die »Seele« der EU-Kli-
maaktivitäten und des Green Deal. 

NEB-Pilotprojekte, -Lab und -Festival
Die zweite Phase, die Umsetzung, wurde nach der 
Ideensammlung im Herbst 2021 gestartet, u. a. mit 
der Veröffentlichung einer Ausschreibung für 
NEB-Pilotprojekte, für die 42 Bewerbungen ein-
gegangen sind.

Die Phase der Umsetzung stellt vier Kernthemen 
in den Mittelpunkt: 

 ԁ Rückbesinnung auf die Natur 
 ԁ Wiedererlangen eines Zusammen-
gehörigkeitsgefühls 

 ԁ Vorrang für die Orte und Menschen,  
die Unterstützung am meisten benötigen 

 ԁ Förderung von langfristigem,  
lebens zyklusorientiertem Denken  
im industriellen Ökosystem. 

Für das NEB-Labor (Lab), in dem eine NEB-Ge-
meinschaft aufgebaut wird unter Einbeziehung der 
offiziellen NEB-Partner, zu denen BAK und ACE 
gehören, engagieren sich inzwischen 370 Orga-
nisationen. Dies beinhaltet die Einrichtung eines 
»Think-and-Do-Tank« für die gemeinsame Gestal-
tung, Erprobung neuer Instrumente, gemeinsamer 
kreativer Lösungen und politischer Empfehlungen. 
Im Rahmen des Lab haben sowohl die Kommission 
als auch verschiedene Partner erste Projekte ins 
Leben gerufen. Die Kommission hat beispielswei-
se eine Umfrageanalyse begonnen, um gesetzliche 
Hürden für Planende zu ermitteln. 

Das NEB-Festival fand erstmals am 9.–12. Juni 
2022 in Brüssel mit parallelen Veranstaltungen 
in Europa statt, danach an wechselnden Orten. 

Als nationale Kontaktstelle und somit An-
sprechpartner für das Neue Europäische Bauhaus 
wurde das Bundesministerium für Wohnen, Stadt-
entwicklung und Bauwesen (BMWSB) benannt. 

Aktivitäten der BAK: 
Die BAK ist seit Frühjahr 2021 offizieller Partner 
des NEB. Als Partner gestaltet sie die Idee des NEB 
mit und trägt dazu bei, dieses weiterzuentwickeln. 

Die BAK hat einen Runden Tisch zum NEB mit 
BMI, Bundesstiftung Baukultur, der DGNB und 
dem Deutschen Designtag zur Koordinierung der 
Vorschläge aus Deutschland initiiert. Hier wurden 
ein Konzeptpapier mit Ideen zum NEB sowie ein 
Papier mit konkreten Forderungen erstellt und im 
Rahmen der Co-Design-Phase (Ideensammlung) 
an die Kommission übermittelt. 

Die BAK hat Ende Mai 2021 einen Live-Talk 
zum Thema »Nachhaltigkeit gemeinsam gestal-
ten« am Vorabend der BKV veranstaltet. Kommis-
sionspräsidentin Ursula von der Leyen hob in ei-
ner Videobotschaft die herausragende Rolle der 
Architektinnen und Architekten aller Fachrich-
tungen für das NEB hervor. In einem Panel disku-
tierten u. a. Staatssekretärin Anne Kathrin Bohle, 
Prof. Schellnhuber, Ruth Reichstein, Kabinett der 
Kommissionspräsidentin. Fast 800 Interessierte 
verfolgten die Veranstaltung live und online.  ¡ KR

QUALITÄT UND BAUKULTUR VERMITTELN
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Eröffnungs-Talk zum traditionellen Architektenfrühstück am 24.9.2021 in Venedig.  
BAK-Vizepräsident Prof. Ralf Niebergall, Staatssekretärin im Bauministerium  
Anne Katrin Bohle, ACE-Prädisent Georg Pendl, BAK-Präsidentin Andrea Gebhard und  
BAK-Bundesgeschäftsführer Dr. Tillman Prinz (v. l. n. r.) | Foto: Cathrin Urbanek
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6.2 
ARCHITEKTURBIENNALE  
VENEDIG 2021

Trotz Corona konnte im September noch einmal 
das internationale Fachpublikum auf der Archi-
tekturbiennale in Venedig zusammenkommen. 
Die BAK und das Netzwerk Architekturexport 
NAX luden ein zum traditionellen Architekten-
frühstück im Rahmen der Pavilion Days Venice am 
24.9.2021 mit einem Talk zum New European Bau-
haus, u. a. mit Staatsekretärin Anne Katrin Boh-
le und dem damaligen ACE Präsidenten Georg 
Pendl. Im Anschluss fand eine gemeinsame Füh-
rung durch die Ausstellung in den Giardini statt.

Die beeindruckende, von Hashim Sarkis ku-
ratierte Ausstellung »How will we live together« 
machte deutlich, wie ernsthaft und kraftvoll wir 
Stadtplanerinnen, Architekten, Landschaftsarchi-
tektinnen und Innenarchitekten uns mit unserem 
Wissen für mehr Klimaschutz einbringen müssen. 
Die nächste Architekturbiennale Venedig findet 
2023 statt. ¡ PS

6.3 
DEUTSCHER PREIS FÜR  
DENKMALSCHUTZ 2021/2022

Das Präsidium des Deutschen Nationalkomitees 
für Denkmalschutz verlieh 2021 Jahr 11 Persönlich-
keiten und Personengruppen, die sich in beson-
derem Maße um die Erhaltung und Vermittlung 
des baulichen und archäologischen Erbes verdient 
gemacht haben, den Deutschen Preis für Denk-
malschutz. Der Vorschlag der Architektenkammer 
Nordrhein-Westfalen: Verein »Freunde und För-
derer des historischen Ratsschiffs MS Stadt Köln« 
konnte mit der Silbernen Halbkugel ausgezeich-
net werden.

In diesem Jahr gingen Vorschläge für die Sil-
berne Halbkugel und den Karl-Friedrich-Schin-
kel-Ring ein. Die Gewinner standen bei Redakti-
onsschluss noch nicht fest.

Der Deutsche Preis für Denkmalschutz ist die 
höchste Auszeichnung auf diesem Gebiet in der 
Bundesrepublik Deutschland. Er wird in meh-
reren Kategorien vergeben: Der Karl-Friedrich-
Schinkel-Ring für ein herausragendes Lebenswerk, 
die Silbernen Halbkugeln für überdurchschnitt-
liches Engagement einzelner oder mehrerer Per-
sonen in der Denkmalpflege, sowie Journalisten-
preise für engagierte und fachkundige Bericht-
erstattung über Kulturdenkmale. 2022 lobt das 
DNK erstmals Preise in der Kategorie »Denkmal-
vermittlung« aus. Die Preise werden als Silberne 
Halbkugeln vergeben. ¡ AR

Foto: Deutsches Nationalkomitee für Denkmalschutz
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6.4 
PODCAST: ARCHITEKTUR,  
STADT, PLANUNG

Die Gestaltung der gebauten Umwelt betrifft uns 
alle. Egal ob wir in der Stadt oder auf dem Land 
wohnen, entscheidet sie über unser Wohlbefinden. 
Unsere These ist: Je stärker der Berufsstand, desto 
höher die Qualität der gebauten Umwelt. In die-
sem Interview-Podcast der BAK spricht die Auto-
rin Kerstin Kuhnekath mit ihren Gästen über die 
relevanten Themen aus dem Alltag der Planerin-
nen und Entscheidungsträger, von der Bodenpo-
litik über Inklusion bis hin zum Klimaschutz.

DIE 4. STAFFEL
Die viertel Staffel (ab Episode 19) geht der Fra-
ge nach, wie die Debatte um eine nachhaltige Le-
bens- und Bauweise unseren Berufsstand verän-
dern wird. Wir fragen, ob wir uns im Umbruch? be-
finden und wie das Berufs- und Aufgabenfeld der 
Planerinnen und Planer in Zukunft aussehen wird.

Bereits vor elf Jahren hat das RIBA eine Studie 
veröffentlicht mit der Frage: Werden Architekten 
im Jahre 2025 noch existieren? Nun, im Jahre 2022 
tun sie es noch. Aber welche Rolle spielen Archi-
tektinnen, Innenarchitekten, Stadt- und Land-
schaftsplanerinnen (jetzt und zukünftig) bei der 
Umgestaltung unserer gebauten Lebensräume? 

Wir beleuchten das Selbstverständnis unseres 
Berufsstandes: Ikonen und Lichtgestalten auf der 
einen, Verlust an Relevanz auf der anderen Sei-
te. Sind wir als Generalisten gut aufgestellt oder 
müssen wir uns spezialisieren?

EPISODE 19
Mit Angelika Hinterbrandner 
Architektin, Projektmanagerin, Digitalstrategin
Was bedeutet das »Label« Architektin? Wie defi-
niert sich die neue Generation von Architekt*in-
nen? Welche Veränderungen wollen sie erreichen 
und wieviel Verantwortung dürfen die älteren Ge-
nerationen abtreten an die Jungen? Angelika Hin-
terbrandner analysiert scharfsinnig und energie-
geladen die ökonomische und ökologische Situ-
ation für den Nachwuchs. Sie hat eine klare Hal-
tung, nicht nur was die Inhalte angeht, sondern 
auch deren Vermittlung. Warum der Zusammen-
schluss unter ArchitektInnen so wichtig ist, um et-
was zu bewirken, erzählt die Architektin und Digi-
talstrategin in dieser Episode.

EPISODE 20
Mit Monika Lepel, Innenarchitektin 
Lepel & Lepel, Köln
Die Innenarchitektin Monika Lepel begleitet und 
prägt seit 30 Jahren die Entwicklung der Innen-
raumgestaltung und die Anerkennung der Leis-
tungen von InnenarchitektInnen. 

In dieser Episode erzählt sie, welche Rolle Rut-
schen, Bällebäder und Sofas für die Büros großer 
Firmen spielen und was wir in Zukunft erwarten 
dürfen an unseren Arbeitsplätzen. Wie gehen 
Schnelllebigkeit und Nachhaltigkeit zusammen? 
Und worauf kommt es an, um sich als junge In-
nenarchitektin zu behaupten? 

EPISODE 21
Mit Kees Christiaanse,  
Architekt und Stadtplaner
Wie plant man eine Stadt richtig? Das kommt da-
rauf an. Die Ansichten über erfolgreiche Stadt-
planung, pendelten im Laufe der Jahrzehnte zwi-
schen Laissez Faire und Kontrolle. Der einflussrei-
che Architekt und Stadtplaner Kees Christiaanse 
spannt den Bogen von der Bottom-up- zur Top-
Down-Strategie (»beide naiv«) und landet ent-
spannt mittig zwischen den Polen.

Außerdem verrät er, welch großer Unterschied 
zwischen Städtebau und Architektur herrscht, wie 
man als StädtebauerIn politisch Einfluss nehmen 
kann, welche Konzepte es im Angesicht des Kli-
mawandels gibt und wie sinnvoll begrünte Fassa-
den wirklich sind.

EPISODEN 22–24 
ab September 2022 mit Alison Brooks  
(Alison Brooks Architects), Ruth  
Schagemann (ACE-Präsidentin) und  
Leonard Grosch (Atelier Loidl) ¡ PS
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6.5 
LIVE TALK IMMOBILIEN-
WIRTSCHAFT ZUR EXPO REAL 

Statt eines Auftritts auf der Immobilienmesse 
Expo Real luden die Bundesarchitektenkammer 
und ihre Partner am 6.10.2021 coronakonform zur 
Online-Gesprächsrunde »Ist die Immobilienwirt-
schaft bereit für eine nachhaltige Zukunft?« ein. 
In der Woche vor der Messe (die dann, was lange 
unklar war, doch stattfand) diskutierte die hoch-
rangig besetzten Live-Runde die drängendsten 
Zukunftsaufgaben der Immobilienbranche und 
welche Lösungskonzepte zum Tragen kommen 
könnten. Die Handlungsfelder Klimaschutz, le-
benswerte Urbanität, Bauland und bezahlbares 
Wohnen standen dabei im Mittelpunkt. 

Andrea Gebhard, Präsidentin der Bundesarchitek-
tenkammer und Prof. Lydia Haack, Präsidentin der 
Bayrischen Architektenkammer sprachen mit Dr. 
Heike Piasecki, ZIA Regionalvorstand Süd/bul-
wiengesa AG und Christian Stupka, Vorstand der 
GIMA München eG/Mitbauzentrale München über 
den Green New Deal und darüber, was nachhal-
tige Immobilienkonzepte und gute Planung da-
für leisten können. Moderation: Dr. Tillman Prinz.

 ¡ CU

→  dabonline.de/live-talks/exporeal21

Live Talk zur Immobilienwirtschaft in der Bayerischen Architektenkammer  
am 6.10.2021 | Foto: Cathrin Urbanek

http://www.DABonline.de/live-talks/exporeal21
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6.6 
DEUTSCHES  
ARCHITEKTENBLATT

Inhaltlich erfolgreich,  
wirtschaftlich herausgefordert 
Ein wichtiges berufspolitisches Ereignis für die 
Berichterstattung war im zurückliegenden Jahr 
die Bundestagswahl, die das Deutsche Architek-
tenblatt mit der Auswertung der Wahlprüfsteine, 
einem Kommentar der Präsidentin und dem Stre-
aming des Live-Talks der BAK mit den baupoli-
tischen Sprecherinnen und Sprechern der Bun-
destagsfraktionen ausführlich begleitete. Gene-
rell wurde das gelungene Format der Live-Talks 
auf DABonline auch mit einem Talk zur Expo Real 
weitergeführt. Auch der Podcast der BAK wurde 
auf DABonline beworben und war dort abzurufen. 

Inhaltlich führte das Team der Redaktion seine er-
folgreiche Arbeit in unveränderter Besetzung fort. 
Schwerpunkte der Berichterstattung in Print und 
online waren unter anderem Resilienz, gelungene 
Umbauten, die Arbeit junger Büros und die Nach-
haltigkeit. Zwei lange Interviews von Dr. Brigitte 
Schultz mit BAK-Präsidentin Andrea Gebhard un-
terstützten diesen Fokus. Die populäre Ausgabe 
zur jährlichen Leserbefragung des DAB erschien 
2022 im Juni und widmete sich der Liebe zum Be-
ruf und den Lieblingsmomenten und -bauten der 
Leserinnen und Leser. 

Im Sinne der Nachwuchsarbeit wurde die 
Nachwuchs-Kolumne auf DABonline gestärkt 
und um weitere Autorinnen ergänzt. Seit Februar 
schreibt im wöchentlichen Wechsel das vierköp-
fige Autorenteam aus Fabian P. Dahinten, Johan-
na Lentzkow, Johanna Naara Ziebart und Lorenz 
Hahnheiser. Auf Instagram wurde die Präsenz des 
DAB weiter verstetigt und mit Tina Roeder in pro-
fessionelle Hände gegeben, die aktuell zwei Mal 
pro Woche die Schwerpunkte des DAB auch über 
Instagram verbreitet.
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Wirtschaftlich und produktionsseitig war das Jahr 
für das DAB geprägt von einer Reihe von Unwäg-
barkeiten. Eine große Herausforderung stellten 
und stellen die Preise und die Verfügbarkeit von 
Rohstoffen dar. Da die Zahl der Papierhersteller 
in den letzten Jahren deutlich gesunken ist und 
vermehrt Kartonage hergestellt wird, ist Papier 
knapp und wurde flächendeckend teurer. Zusätz-
lich verstärkt wird diese Entwicklung von den 
steigenden Energiepreisen. Ein besonderes Pro-
blem ergab sich zudem durch die Bestreikung des 
Papierwerks, in dem das Papier für das DAB her-
gestellt wird, von Januar bis April 2022. Die Lie-
ferausfälle mussten durch den Ankauf von teure-
rem Alternativpapier aufgefangen werden. Zwar 
gelang es, für jede von der Arbeitsniederlegung 
betroffene Ausgabe eine Ersatzmenge zu beschaf-
fen, leider aber nicht immer im Standardformat 
des DAB. Aus diesem Grund erschienen zwei Aus-
gaben im Frühjahr 2022 in einem leicht kleineren 
Format.  ¡ BS
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6.7 
RATSSCHLUSSFOLGERUNGEN  
ZU KULTUR, HOCHWERTIGER 
 ARCHITEKTUR UND  GEBAUTER 
UMWELT ALS SCHLÜSSEL-
ELEMENTE DES NEUEN EURO-
PÄISCHEN BAUHAUSES

Der EU-Kulturministerrat hat am 30. November 
Schlussfolgerungen zu »Kultur, hochwertiger Ar-
chitektur und gebauter Umwelt als Schlüsselele-
mente der Initiative Neues Europäisches Bauhaus 
(NEB)« angenommen. Darin wird Bezug auf die 
Mitteilung der Europäischen Kommission zum 
NEB vom September sowie auf den Bericht der 
EU-Expertengruppe für eine hochwertige Archi-
tektur und gebaute Umwelt vom Oktober genom-
men. Die Ratsschlussfolgerungen sind ein wich-
tiges Referenzdokument für die berufspolitische 
Argumentation. Sie sind rechtlich nicht bindend, 
jedoch sind sie als politisches Signal zu verstehen. 
Zu unterstreichen ist die Anerkennung der Rolle 
von Architektinnen und Architekten aller Fach-
richtungen bei den Klima- und Nachhaltigkeits-
zielen. Positiv ist auch der Verweis auf Vergabe-
verfahren und Planungswettbewerbe hervorzu-
heben. ¡ TP | KR | DS

Der neu gewählte ACE-Vorstand bei der Frühjahrsvollversammlung 2022 | Foto: Julie Deutschmann, ACE
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6.8 
ACE-GENERALVERSAMMLUNG – 
NEUE PRÄSIDENTIN GEWÄHLT

Am 29.10.2021 fand die Herbstgeneralversamm-
lung des Architects’ Council of Europe (ACE) in 
Brüssel statt, bei der der Vorstand für ein Mandat 
von zwei Jahren neu gewählt wurde. Ruth Schage-
mann, Architektin aus Baden-Württemberg, wur-
de mit einer überwältigenden Mehrheit von 331 
von 358 Stimmen aus 26 Ländern als neue Präsi-
dentin gewählt. Sie löst damit ab Januar 2022 den 
amtierenden österreichischen Präsidenten Georg 
Pendl ab. Ruth Schagemann war als Kandidatin der 
deutschen Delegation im ACE angetreten, der die 
Bundesarchitektenkammer (BAK), die Vereinigung 
freischaffender Architekten Deutschlands (VfA), 
der Bund Deutscher Baumeister, Architekten und 
Ingenieure (BDB) sowie der Bund Deutscher Ar-
chitektinnen und Architekten (BDA) angehören.

»Das übergeordnete Ziel ist es, alle europäi-
schen Architekturorganisationen zu vereinen, um 
gemeinsam die Herausforderungen, die der Kli-
mawandel an uns alle in Europa stellt, zu bewäl-
tigen,« betont Ruth Schagemann nach Ihrer Wahl. 
»Der große Handlungsdruck löst eine noch nie da-
gewesene Energie für Aktivitäten aus. Darin lie-
gen große Chancen auf nachhaltigen Wandel, der 
sich auf unsere berufliche Arbeit umfassend aus-
wirkt. Denn im Zentrum unseres Handelns muss 
die Qualität der gebauten Umwelt liegen. Dies 
wird unsere Gesellschaft in den nächsten Jahr-
zehnten prägen, ist eine große Herausforderung 
im Sinne des Gemeinwohls und außerdem ein 
Motor für die zukünftige Baukultur.«

Ruth Schagemann ist seit 2013 für den ACE be-
rufspolitisch aktiv, seit 2016 als ACE-Vorstands-
mitglied und dort für den Bereich der Berufsaner-
kennung zuständig. Sie leitet seit 2013 die Stabs-
stelle für nationale und internationale Berufspoli-
tik in der Architektenkammer Baden-Württemberg 
und koordiniert das Europäische Netzwerk der für 
Architektinnen und Architekten zuständigen Be-
hörden (ENACA).

Der ACE ist der Dachverband der Architektin-
nen und Architekten in Europa. Ihm gehören 44 
Mitgliedsorganisationen an: Regulierungs- und 
Berufsvertretungsgremien in allen EU-Mitglied-
staaten, dem Vereinigten Königreich, der Schweiz 
und Norwegen. Der ACE vertritt somit die Inter-
essen von 562.000 Architektinnen und Architek-
ten aus 30 Ländern in Europa. ¡ TP | KR | DS

6.9 
IFLA EUROPE GENERAL-
VERSAMMLUNG –  
GWENDOLYN KUSTERS IST NEUE 
DELEGIERTE DER BAK

Vom 22. bis 24.10.2021 fand in Granada die Ge-
neralversammlung der International Federation 
of Landscape Architects (IFLA), Sektion Europa 
statt. Für die BAK nahmen der Delegierte Profes-
sor Fritz Auweck, Bayerische Architektenkammer, 
und seine Nachfolgerin Gwendolyn Kusters, Ar-
chitektenkammer Niedersachsen, teil. Zur offizi-
ellen Übergabe der Delegiertenfunktion lud BAK-
Vizepräsident Professor Ralf Niebergall, der vir-
tuell hinzugeschaltet war, zu einem abendlichen 
Empfang am 23.10.2021 ein. Er dankte Herrn Pro-
fessor Auweck für sein langjähriges berufspoli-
tisches Engagement und begrüßte Frau Kusters 
als neue Delegierte der BAK. Frau Kusters stell-
te sich ebenfalls beim alljährlichen Pecha Kucha 
unter dem Motto 2021 »Landscape here and now« 
vor, mit einem Beitrag zum Projekt LindenSüd in 
Hannover.

 ¡ TP | KR | DS

QUALITÄT UND BAUKULTUR VERMITTELN
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PERSONALVERÄNDERUNGEN  
IN DEN BAK-GESCHÄFTSSTELLEN  
BERLIN UND BRÜSSEL
Im Berichtszeitraum beschäftigte die Bundes-
architektenkammer (BAK) insgesamt 26 Perso-
nen/Planstellen, davon 4 Stellen bei der D.A.V.I.D. 
GmbH und 3 Stellen im EU-Verbindungsbüro in 
Brüssel. Darunter sind 12 Stellen, die in Teilzeit-
tätigkeit (bis 35 Wochenstunden) ausübt werden. 
Insgesamt steht der BAK damit eine Arbeitskraft 
von rund 930 Arbeitsstunden pro Woche zur Ver-
fügung (exkl. Projektaushilfen, Ehrenamt und ex-
terne Dienstleister). 

Im Berichtszeitraum August 2021 bis Juli 2022 
haben sich folgende personelle Veränderungen 
ergeben: 

 ԁ Die Referatsleiterin Architektur, Barbara 
Schlesinger, hat Ihren Arbeitsvertrag alters-
bedingt zum 31.3.2022 beendet. Sebastian  
von Oppen ist seit dem 1.5.2022 als ihr  
Nachfolger von der Architektenkammer  
Berlin in die BAK gewechselt. 

 ԁ Tom Meier hat sein Arbeitsverhältnis  
als Referent (Sekretariat und Ausschuss  
Stadtplanung) zum 15.6.2022 beendet.  
Die Stelle wird neu besetzt.

 ԁ Im EU-Verbindungsbüro Brüssel haben  
zwei Stellenwechsel stattgefunden:  
Marie-Luise Moltmann hat die BAK zum 
31.10.2021 verlassen. Kathrin Rapp hat  
neu die Stelle am 1.2.2022 angetreten.  
Beate Aikens hat mit Beendigung ihrer  
befristeten 5-jährigen Entsendung nach  
Brüssel zum 31.3.2022 die Stelle plan mäßig 
verlassen. Als Nachfolger hat Dominique  
Sigwart die Stelle für die kommenden  
5 Jahre seit dem 1.6.2022 in Ent sendung  
nach Brüssel angetreten.

 ԁ Claudia Sanders verlässt das Netzwerk  
Architekturexport (NAX) auf eigenen Wunsch 
zum 15.6.2022.  
Für einen absehbaren Zeitraum in Mutter-
schutz und anschließender Elternzeit  
pausiert Friederike Schönhardt-Liedtke ab 
August 2022 ihre Tätigkeit beim NAX.  
Die Aufgaben im NAX übernehmen Rasha 
Kozma ab dem 1.7.2022 und Anja Verena  
Kranz ab dem 20.7.2022.

 ԁ Kurz nach Beginn des Ausbruch des  
Ukrainekriegs hat die BAK- Geschäftsstelle 
den nach Berlin geflüchteten Architektur-
studenten Emmanuel Akingbogun tatkräftig 
unterstützt und ihm ermöglicht, ein Prakti-
kum in der BAK zu absolvieren.

 ԁ Elternzeit für zwei Zeiträume wurde im  
Berichtszeitraum von Alexander Hoeflich  
genommen.

Ein besonderer Dank gebührt Steffi Schober, die 
im Berichtszeitraum 20-jähriges Jubiläum bei der 
BAK feierte. Zu ihrer 15-jährigen BAK-Zugehörig-
keit (Stichtag 1.1.2022) gratulieren wir Alexandra 
Ripa und José Hundertmarck. 

Insbesondere im Winter 2021/2022 haben sich 
die Auswirkungen der weiteren 4. Corona-Wel-
le erneut auf die Arbeitsweise in den Geschäfts-
stellen Berlin und Brüssel aufgrund der globalen 
Maßnahmen zur Eindämmung der seit März 2020 
bestehenden Corona-Pandemie erheblich ausge-
wirkt. Nachdem bei der BAK die technischen Vo-
raussetzungen für das mobile Arbeiten für alle 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter seit 2020 er-
möglicht und konsequent ausgebaut wurden und 
das Arbeiten im mobilen Office gut eingespielt ist, 
konnten die Betriebsabläufe reibungslos fortge-
führt werden. Die Häufigkeit des Austauschs über 
Videokonferenzen hat weiter zugenommen.

Seit den Lockerungen im März 2022 sind wie-
der steigende Reisetätigkeiten und Präsenzsit-
zungen zu verzeichnen. Bei stetiger Bewertung 
der Sachlage sind Maßnahmen zur Rückkehr in 
den regulären Büroalltag beschlossen und seit 
dem 20.3.2022 in einer ersten Stufe und seit dem 
1.5.2022 vollständig in Kraft. Dieses betrifft Re-
gelungen zur Büropräsenz, Hygienemaßnahmen, 
Selbsttests, Dienstreisen sowie den Sitzungen in 
den Geschäftsräumen der BAK. Die vollumfäng-
liche Arbeitsfähigkeit der BAK war im Berichts-
zeitraum jederzeit gewährleistet.

FINANZVOLUMEN UND HAUSHALT
Die BAK hat für das Jahr 2022 einen Gesamthaus-
halt i.H.v. 3,21 Millionen Euro. Der Haushalt speist 
sich fast vollständig aus den Beiträgen der Lände-
rarchitektenkammern. Aufgrund der insbesonde-
re in 2021 coronabedingt ausgefallenen Veranstal-
tungen und somit deutlich weniger angefallenen 
Dienstreisen als geplant, entstanden im Berichts-
zeitraum Minderausgaben, die zur finanziellen Si-
cherung der zukünftigen Aufgaben der BAK, zur 
Beitragsdämpfung und zur Finanzierung des DAT 
2023 genutzt werden können.  ¡ JH | ST

AUS DER GESCHÄFTSSTELLE
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DIE BUNDESGESCHÄFTSSTELLE
Bundesgeschäftsführer
RA Dr. Tillman Prinz M.A.
prinz@bak.de 
Telefon 030 . 26 39 44 - 10 

Büroleiterin 
Steffi Schober
schober@bak.de 
Telefon 030 . 26 39 44 - 11 

Referent der Geschäftsführung 
Alexander Hoeflich M.A. 
hoeflich@bak.de 
Telefon 030 . 26 39 44 - 14

Referent (bis 15.6.2022)
Tom Meier
meier@bak.de 
Telefon 030 . 26 39 44 - 0

Verwaltung/Personal 
José Manuel Hundertmarck
hundertmarck@bak.de 
Telefon 030 . 26 39 44 - 12 

Verwaltung
Martina Regenstein
regenstein@bak.de 
Telefon 030 . 26 39 44 - 19 

JUSTITIARIAT
Leiter der Rechtsabteilung/ 
Syndikusrechtsanwalt/ 
stellv. Bundesgeschäftsführer
RA Dr. Volker Schnepel
schnepel@bak.de 
Telefon 030 . 26 39 44 - 20

Referentin
Ass. jur. Franziska Klein
klein@bak.de 
Telefon 030 . 26 39 44 - 21

REFERAT ARCHITEKTUR 
UND BAUTECHNIK
Referatsleiterin (bis 31.3.2022)
Dipl.-Ing. Barbara Chr. Schlesinger, Architektin
schlesinger@bak.de 
Telefon 030 . 26 39 44 - 30

Referatsleiter (ab 1.5.2022)
Sebastian von Oppen
vonoppen@bak.de 
Telefon 030 . 26 39 44 - 30

Referent 
Dipl.-Ing. Robert Jöst
joest@bak.de 
Telefon 030 . 26 39 44 - 31

Das Präsidium der Bundes architektenkammer: Vizepräsidentin Evelin Lux, Präsidentin Andrea Gebhard, Vizepräsidenten 
Martin Müller und Prof. Ralf Niebergall (von links nach rechts) | Foto: Laurence Chaperon
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REFERAT MEDIEN UND 
ÖFFENTLICHKEITSARBEIT
Referatsleiterin 
Cathrin Urbanek, Architektin
urbanek@bak.de 
Telefon 030 . 26 39 44 - 40

Referentin 
Alexandra Ripa M.A.
ripa@bak.de 
Telefon 030 . 26 39 44 - 42

Referentin 
Petra Schroer
schroer@bak.de 
Telefon 030 . 26 39 44 - 41

REFERAT WIRTSCHAFTS- 
POLITIK UND NETZWERK  
ARCHITEKTUREXPORT (NAX)
Referatsleiter
Dr. Philip Steden
steden@bak.de 
Telefon 030 . 26 39 44 - 60

Referent
Dipl.-Vw. Fabian Rätzer-Scheibe
raetzerscheibe@bak.de 
Telefon 030 . 26 39 44 - 63

Koordinatorin NAX (bis 15.6.2022) 
Claudia Sanders
sanders@nax.bak.de 
Telefon 030 . 26 39 44 - 62

Referentin NAX 
Melanie Läge
laege@nax.bak.de
Telefon 030 . 26 39 44 - 65

Referentin NAX 
Friederike Schönhardt-Liedtke
schoenhardt-liedtke@nax.bak.de
Telefon 030 . 26 39 44 - 61

REFERAT NACHHALTIGKEIT
Referatsleiter Nachhaltigkeit 
Dipl.-Ing. Jörg Schumacher 
schumacher@bak.de 
Telefon 030 . 26 39 44 - 64

Referentin
Ass. jur. Melanie Grabsch
grabsch@bak.de 
Telefon 030 . 26 39 44 - 22

REFERAT DIGITALISIERUNG
Referatsleiterin 
Dipl.-Kfr. (FH) Gabriele Seitz
seitz@bak.de 
Telefon 030 . 26 39 44 - 55

Koordinatorin 
Dr. Susanne Jany
jany@bak.de
Telefon 030 . 26 39 44 - 56

VERBINDUNGSBÜRO BRÜSSEL 
Kontakt EU-Verbindungsbüro Brüssel
Bundesarchitektenkammer e.V.
Avenue des Nerviens 85, bte 10
1040 Brüssel, Belgien
info@bruessel.bak.de
Telefon: +32 . 2 . 219 77 30

Leiterin 
Ass. jur. Brigitta Bartsch  
bartsch@bruessel.bak.de 
Telefon +32 . 2 . 732 90 88

Referentin (bis 31.3.2022)
Beate Aikens M.A.
aikens@bruessel.bak.de 
Telefon +32 . 2 . 219 24 94

Referentin (ab 1.2.2022)
Kathrin Rapp 
rapp@bruessel.bak.de 
Telefon +32 . 2 . 219 77 30

Referentin (ab 1.6.2022)
Dominique Sigwart
sigwart@bruessel.bak.de 
Telefon +32 . 2 . 219 24 94
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